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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Manfred Ländner, Josef Zellmeier, Alexander König, Tobias 
Reiß, Martin Bachhuber, Holger Dremel, Norbert Dünkel, Matthias Enghuber, Max 
Gibis, Alfred Grob, Hans Herold, Johannes Hintersberger, Michael Hofmann, 
Dr. Gerhard Hopp, Dr. Marcel Huber, Harald Kühn, Peter Tomaschko, Steffen 
Vogel, Ernst Weidenbusch, Georg Winter CSU, 

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Joachim Hanisch, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter 
Bauer, Manfred Eibl, Susann Enders, Dr. Hubert Faltermeier, Hans Friedl, Tobias 
Gotthardt, Eva Gottstein, Wolfgang Hauber, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, 
Alexander Hold, Nikolaus Kraus, Rainer Ludwig, Gerald Pittner, Bernhard Pohl, 
Kerstin Radler, Gabi Schmidt, Jutta Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE 
WÄHLER) 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Sicher-
heitsüberprüfungsgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften  
(Drs. 18/7734) 

Der Landtag wolle beschließen: 

1. Nach § 2 werden die folgenden §§ 3 bis 7 eingefügt: 

„§ 3 
Änderung der Gemeindeordnung  

Die Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Au-
gust 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 5 Abs. 2 des Ge-
setzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. In Art. 116 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe „(Art. 119 Nr. 2)“ durch die Angabe 
„(Art. 118 Nr. 2)“ ersetzt. 

2. In Art. 117a Satz 1 wird die Angabe „Art. 123“ durch die Angabe „Art. 120“ er-
setzt. 

3. Art. 119 wird Art. 118. 

4. Art. 121 wird Art. 122 und wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1. 

b) Folgender Abs. 2 wird angefügt: 

„(2) Art. 120a Satz 1 und 2 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2022, 
Art. 120a Satz 3 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2032 außer Kraft.“ 

5. Der bisherige Art. 122 wird Art. 119. 

6. Die Überschrift des Fünften Teils wird dem Art. 119 vorangestellt. 

7. Art. 123 wird Art. 120. 
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8. Nach Art. 120 wird folgender Art. 120a eingefügt: 

„Art. 120a 
Gemeindewirtschaftliche Erleichterungen anlässlich der Corona-Pandemie 

1Das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat 
und dem Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie 
durch Rechtsverordnungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 Abweichun-
gen von den gemeindewirtschaftlichen Bestimmungen des dritten Teils sowie 
der auf Grund des Art. 120 erlassenen Rechtsverordnungen zuzulassen, insbe-
sondere bezüglich 

1. vorübergehender Abweichungen von einer sichergestellten dauernden Leis-
tungsfähigkeit (Art. 61 Abs. 1 Satz 2), 

2. der Bekanntmachung einer nicht genehmigungspflichtigen Haushaltssat-
zung oder Nachtragshaushaltssatzung (Art. 65 Abs. 3, Art. 68 Abs. 1 Satz 2), 

3. der Genehmigungspflicht für Verpflichtungsermächtigungen (Art. 67 Abs. 4), 

4. der unverzüglichen Pflicht zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 
(Art. 68 Abs. 2), 

5. des grundsätzlichen Nachrangs der Aufnahme von Krediten (Art. 71 Abs. 1, 
Art. 62 Abs. 3), 

6. der Beschränkung des Zwecks der Aufnahme von Krediten auf Investitio-
nen, auf Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung (Art. 71 
Abs. 1), 

7. der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Gesamtbetrags vorgesehener 
Kreditaufnahmen und des hieran anzulegenden Maßstabs (Art. 71 Abs. 2), 

8. der Geltungsdauer von Kreditermächtigungen (Art. 71 Abs. 3), 

9. des Nachrangs der Aufnahme von Kassenkrediten (Art. 73 Abs. 1), 

10. des Höchstbetrags für die Aufnahme von Kassenkrediten (Art. 73 Abs. 2) 
und 

11. der Erstellung eines konsolidierten Jahresabschlusses (Art. 102 Abs. 2 
Halbsatz 2, Abs. 3 Satz 2, Art. 102a). 

2Die aufgrund von Satz 1 erlassenen Rechtsverordnungen treten spätestens am 
31. Dezember 2022 außer Kraft. 3Die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 
angelegten und betätigten Abweichungen von gemeindewirtschaftlichen Bestim-
mungen dürfen sich auf nachfolgende Haushaltsjahre auswirken, längstens je-
doch auf das Haushaltsjahr 2032.“ 

9. Art. 124 wird Art. 121. 

§ 4 
Änderung der Landkreisordnung  

Die Landkreisordnung (LKrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Au-
gust 1998 (GVBl. S. 826, BayRS 2020-3-1-I), die zuletzt durch § 5 Abs. 3 des Ge-
setzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen. 

2. In Art. 102 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe „(Art. 105 Nr. 2)“ durch die Angabe 
„(Art. 104 Nr. 2)“ ersetzt. 

3. In Art. 103a Satz 1 wird die Angabe „Art. 109“ durch die Angabe „Art. 106“ er-
setzt. 

4. Art. 105 wird Art. 104. 

5. Art. 107 wird Art. 105. 

6. Die Überschrift des Fünften Teils wird dem Art. 105 vorangestellt. 
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7. Art. 108 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1. 

b) Folgender Abs. 2 wird angefügt: 

„(2) Art. 106a Satz 1 und 2 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2022, Art. 
106a Satz 3 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2032 außer Kraft.“ 

8. Art. 109 wird Art. 106. 

9. Nach Art. 106 wird folgender Art. 106a eingefügt: 

„Art. 106a 
Landkreiswirtschaftliche Erleichterungen anlässlich der Corona-Pandemie 

1Das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat 
und dem Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie 
durch Rechtsverordnungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 Abweichun-
gen von den landkreiswirtschaftlichen Bestimmungen des dritten Teils sowie der 
auf Grund des Art. 106 erlassenen Rechtsverordnungen zuzulassen, insbeson-
dere bezüglich 

1. vorübergehender Abweichungen von einer sichergestellten dauernden Leis-
tungsfähigkeit (Art. 55 Abs. 1 Satz 2), 

2. der Bekanntmachung einer nicht genehmigungspflichtigen Haushaltssat-
zung oder Nachtragshaushaltssatzung (Art. 59 Abs. 3, Art. 62 Abs. 1 Satz 2), 

3. der Genehmigungspflicht für Verpflichtungsermächtigungen (Art. 61 Abs. 4), 

4. der unverzüglichen Pflicht zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 
(Art. 62 Abs. 2), 

5. des grundsätzlichen Nachrangs der Aufnahme von Krediten (Art. 65 Abs. 1, 
Art. 56 Abs. 3), 

6. der Beschränkung des Zwecks der Aufnahme von Krediten auf Investitio-
nen, auf Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung (Art. 65 
Abs. 1), 

7. der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Gesamtbetrags vorgesehener 
Kreditaufnahmen und des hieran anzulegenden Maßstabs (Art. 65 Abs. 2), 

8. der Geltungsdauer von Kreditermächtigungen (Art. 65 Abs. 3), 

9. des Nachrangs der Aufnahme von Kassenkrediten (Art. 67 Abs. 1), 

10. des Höchstbetrags für die Aufnahme von Kassenkrediten (Art. 67 Abs. 2) 
und 

11. der Erstellung eines konsolidierten Jahresabschlusses (Art. 88 Abs. 2 Halb-
satz 2, Abs. 3 Satz 2, Art. 88a). 

2Die aufgrund von Satz 1 erlassenen Rechtsverordnungen treten spätestens am 
31. Dezember 2022 außer Kraft.3Die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 
angelegten und betätigten Abweichungen von landkreiswirtschaftlichen Bestim-
mungen dürfen sich auf nachfolgende Haushaltsjahre auswirken, längstens je-
doch auf das Haushaltsjahr 2032.“ 

10. Art. 110 wird Art. 107. 

§ 5 
Änderung der Bezirksordnung  

Die Bezirksordnung (BezO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Au-
gust 1998 (GVBl. S. 850, BayRS 2020-4-2-I), die zuletzt durch § 5 Abs. 4 des Ge-
setzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) und durch § 3 des Gesetzes vom 
23. Dezember 2019 (GVBl. S. 747) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen. 

2. In Art. 99a Satz 1 wird die Angabe „Art. 103“ durch die Angabe „Art. 101“ ersetzt. 
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3. Art. 102 wird Art. 103 und wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1. 

b) Folgender Abs. 2 wird angefügt: 

„(2) Art. 101a Satz 1 und 2 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2022, Art. 
101a Satz 3 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2032 außer Kraft.“ 

4. Der bisherige Art. 103 wird Art. 101. 

5. Nach Art. 101 wird folgender Art. 101a eingefügt: 

„Art. 101a 
Bezirkswirtschaftliche Erleichterungen anlässlich der Corona-Pandemie 

1Das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat 
und dem Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie 
durch Rechtsverordnungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 Abweichun-
gen von den bezirkswirtschaftlichen Bestimmungen des dritten Teils sowie der 
auf Grund des Art. 101 erlassenen Rechtsverordnungen zuzulassen, insbeson-
dere bezüglich 

1. vorübergehender Abweichungen von einer sichergestellten dauernden Leis-
tungsfähigkeit (Art. 53 Abs. 1 Satz 2), 

2. der Bekanntmachung einer nicht genehmigungspflichtigen Haushaltssat-
zung oder Nachtragshaushaltssatzung (Art. 57 Abs. 3, Art. 60 Abs. 1 Satz 
2), 

3. der Genehmigungspflicht für Verpflichtungsermächtigungen (Art. 59 Abs. 4), 

4. der unverzüglichen Pflicht zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 
(Art. 60 Abs. 2), 

5. des grundsätzlichen Nachrangs der Aufnahme von Krediten (Art. 63 Abs. 1, 
Art. 54 Abs. 3), 

6. der Beschränkung des Zwecks der Aufnahme von Krediten auf Investitio-
nen, auf Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung (Art. 63 
Abs. 1), 

7. der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Gesamtbetrags vorgesehener 
Kreditaufnahmen und des hieran anzulegenden Maßstabs (Art. 63 Abs. 2), 

8. der Geltungsdauer von Kreditermächtigungen (Art. 63 Abs. 3), 

9. des Nachrangs der Aufnahme von Kassenkrediten (Art. 65 Abs. 1), 

10. des Höchstbetrags für die Aufnahme von Kassenkrediten (Art. 65 Abs 2) 
und 

11. der Erstellung eines konsolidierten Jahresabschlusses (Art. 84 Abs. 2 Halb-
satz 2, Abs. 3 Satz 2, Art. 84a). 

2Die aufgrund von Satz 1 erlassenen Rechtsverordnungen treten spätestens am 
31. Dezember 2022 außer Kraft. 3Die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 
angelegten und betätigten Abweichungen von bezirkswirtschaftlichen Bestim-
mungen dürfen sich auf nachfolgende Haushaltsjahre auswirken, längstens je-
doch auf das Haushaltsjahr 2032.“ 

6. Art. 104 wird Art. 102. 

 

§ 6 
Änderung des Prüfungsverbandsgesetzes 

In Art. 3 Abs. 3 Satz 3 des Prüfungsverbandsgesetzeses (PrVbG) in der in der 
Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2023-5-I) veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, das zuletzt durch § 5 Abs. 6 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. 
S. 737) geändert worden ist, wird die Angabe „Art. 122“ durch die Angabe „Art. 119“ 
ersetzt. 
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§ 7 
Änderung des Verwaltungsschulgesetzes 

Das Bayerische Verwaltungsschulgesetz (BayVwSG) vom 9. Juni 1998 (GVBl. 
S. 290, BayRS 2038-1-1-I), das zuletzt durch § 1 Abs. 97 der Verordnung vom 26. 
März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen. 

2. In Art. 10 Abs. 1 wird die Angabe „Art. 123“ durch die Angabe „Art. 120“ ersetzt.“ 

2. Der bisherige § 3 wird § 8. 

3. Der bisherige § 4 wird § 9 und wie folgt gefasst: 

„§ 9 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

1Dieses Gesetz tritt am …………………. in Kraft. 2Abweichend hiervon treten 
die §§ 3 bis 7 am …………………. in Kraft.“ 

 

 

Begründung: 

Die weltweite Corona-Pandemie von 2020 und die dadurch ausgelösten wirtschaftli-
chen Verwerfungen sind für die Kommunen durch das Wegbrechen von Steuereinnah-
men – insbesondere der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer –, den Wegfall von 
Einnahmen bei gleichzeitig fortbestehenden Ausgaben für das Vorhalten öffentlicher 
Einrichtungen sowie steigende Ausgaben zur Katastrophenbewältigung und bei Sozial-
leistungen gekennzeichnet. 

Diese Auswirkungen lassen trotz zwischenzeitlich beschlossener Hilfen auf Bundes- 
und Landesebene befürchten, dass in weiten Teilen des Landes kommunale Haushalte 
in Schieflage geraten. 

Die kommunalwirtschaftlichen Bestimmungen bauen auf dem Grundsatz der stetigen 
Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben, der Sicherstellung der dauernden Leistungsfä-
higkeit und der Vermeidung einer Überschuldung (Art. 61 Abs. 1 GO) auf. Diese Bestim-
mungen haben sich seit Jahrzehnten bewährt; sie sind die Grundvoraussetzung für so-
lide Kommunalfinanzen, einem Markenzeichen des Freistaates Bayern. 

Ausgehend hiervon wäre den Auswirkungen der Corona-Pandemie kurzfristig durch die 
Verbesserung von Einnahmen, d. h. die Erhöhung von Abgaben und Entgelten, und die 
Reduzierung von Ausgaben zu begegnen.  

Die Corona-Pandemie von 2020 hat jedoch negative wirtschaftliche Auswirkungen, wie 
sie Bayern seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht gesehen hat, und stellt selbst die 
Auswirkungen der weltweiten Finanzkrise von 2008/2009 in den Schatten. Vor allem 
treten ihre Auswirkungen flächendeckend auf. 

Die Anwendung der geltenden kommunalwirtschaftlichen Bestimmungen kann in der 
gegenwärtigen Situation flächendeckend eine höhere finanzielle Belastung der Bürger 
bei gleichzeitig sinkender Nachfrage der Kommunen nach Gütern und Dienstleistungen 
sowie sinkenden kommunalen Investitionen zur Folge haben.  

Dies könnte erhebliche negative Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Entwick-
lung haben; im äußersten Fall wäre eine Abwärtsspirale aus weiter sinkenden Einnah-
men und dadurch weiter reduzierten Ausgaben zu befürchten. 

Dieser Änderungsantrag dient dem Zweck, die durch die Auswirkungen der Corona-
Pandemie eingeschränkte Handlungsfähigkeit der Kommunen durch die temporäre Er-
öffnung kommunalwirtschaftlicher Handlungsspielräume zu verbessern und dadurch 
drohenden gesamtwirtschaftlichen Risiken zu begegnen. 

Hierbei ist allerdings Folgendes klarzustellen: 

Durch die Eröffnung zusätzlicher kommunalwirtschaftlicher Spielräume alleine wird we-
der die materielle Finanzausstattung der Kommunen verbessert, noch wird eine solche 
Verbesserung seitens des Staates, etwa zur späteren Schuldentilgung, in Aussicht ge-
stellt. 
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Die Eröffnung kommunalwirtschaftlicher Spielräume in den Jahren 2020 und 2021 darf 
daher nicht dazu führen, in diese Jahre beliebige Projekte vorzuziehen und haushalte-
risch zu belegen, die sonst im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft und unter 
Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit nicht finanzierbar wären. Jedenfalls 
mittel- und langfristig ist die Sicherstellung bzw. Wiederherstellung der dauernden Leis-
tungsfähigkeit der Kommunen unabdingbar. 

Die Ausgestaltung als Verordnungsermächtigung ermöglicht kurzfristige und flexible 
Reaktionen auf die jeweiligen Problemstellungen. 

Die Änderungen werden im Abschnitt der Übergangs- und Schlussvorschriften positio-
niert, um auch redaktionell ihren temporären Charakter zu verdeutlichen. 

Zu Nr. 1 (§§ 3 bis 7 neu) 

Zu Art. 120a Satz 1 GO, Art. 106a Satz 1 LKrO und Art. 101a Satz 1 BezO 

Der jeweilige dritte Teil von Gemeindeordnung, Landkreisordnung und Bezirksordnung 
beinhaltet die gemeinde-, landkreis- und bezirkswirtschaftlichen Vorschriften, beste-
hend aus den Bestimmungen zu 

─ Haushaltswirtschaft (z. B. Haushaltsausgleich), 

─ Kreditwirtschaft (z. B. Bindung von Kreditaufnahmen an Investitionen, Investitions-
förderungsmaßnahmen und Umschuldung), 

─ Vermögenswirtschaft (z. B. Bildung von Rücklagen), 

─ gemeindliche Unternehmen (z. B. Grad der Bindung an kommunalwirtschaftliche 
Bestimmungen), 

─ Kassen- und Rechnungswesen (z. B. Pflicht doppisch buchender Kommunen zur 
Erstellung eines konsolidierten Jahresabschlusses) und 

─ Prüfungswesen (insb. örtliche und überörtliche Prüfung). 

Gegenwärtig zeichnet sich insbesondere ab, dass viele Kommunen infolge von Einnah-
meeinbrüchen und Ausgabesteigerungen ihre (kameralen) Verwaltungshaushalte nicht 
mehr werden ausgleichen können bzw. ihre (doppische) laufende Verwaltungstätigkeit 
defizitär wird. Gleichzeitig besteht ein Bedürfnis zur Schonung (kameraler) Rücklagen 
und (doppischer) Liquiditätsreserven, um die in den nächsten Jahren befürchteten er-
heblichen Steuerrückzahlungen abfangen zu können, ohne erneut die eigene Hand-
lungsfähigkeit zu gefährden.  

Die Verordnungsermächtigung soll als temporäre Abweichung auf Basis der derzeit vor-
liegenden Erkenntnisse insbesondere folgende Regelungen ermöglichen: 

─ die Klarstellung des Erfordernisses der stetigen Aufgabenerfüllung, d. h. der Funk-
tionsfähigkeit der Institution Kommune, auch unter Inkaufnahme einer temporär 
nicht sichergestellten dauernden Leistungsfähigkeit, 

─ die Zulassung der Bekanntmachung einer nicht genehmigungspflichtigen Haus-
haltssatzung/Nachtragshaushaltssatzung vor Vorlage an die Rechtsaufsichtsbe-
hörde, 

─ mehr zeitlicher Spielraum in Fällen, in denen sonst unverzüglich eine Nachtrags-
haushaltssatzung vorzulegen wäre, 

─ die generelle Zulässigkeit von Kreditaufnahmen trotz vorhandener Rücklagen/Liqui-
ditätsreserven und die Zulassung der Aufnahme von Krediten zur Finanzierung an-
derer Ausgaben, Aufwendungen und Auszahlungen als für Investitionen, Investiti-
onsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung, 

─ den Verzicht auf die Genehmigungspflicht für Kreditaufnahmen, für Verpflichtungs-
ermächtigungen zugunsten 2021 und im Gegenzug hierzu zu erfüllender Anforde-
rungen, 

─ die Verlängerung der Geltungsdauer von Kreditermächtigungen auf den gesamten 
Finanzplanungszeitraum, 
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─ die Aussetzung des absoluten Nachrangs der Aufnahme von Kassenkrediten, 

─ die Aussetzung der Höchstbetragsregelung für Kassenkredite sowie 

─ eine Aussetzungsmöglichkeit für die Aufstellung, Vorlage und Feststellung von kon-
solidierten Jahresabschlüssen. 

Der Ermächtigungszeitraum für kommunalwirtschaftliche Erleichterungen ist mit Blick 
auf die prognostizierte Entwicklung der Steuereinnahmen (starker Einbruch 2020, Er-
holung 2021) auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021 beschränkt. 

Die Verordnungsermächtigung ist – wegen der Berührung von übergreifenden Grundsät-
zen der Haushaltswirtschaft – analog der bestehenden Verordnungsermächtigung nach 
Art. 123 Abs. 1 GO, Art.109 Abs. 1 LKrO und Art. 103 Abs. 1 BezO im Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat vorgesehen. Aufgrund der wirt-
schaftlichen Tragweite eventueller Abweichungen von bedeutenden Grundsätzen der 
Haushaltswirtschaft und der damit in Zusammenhang stehenden wirtschaftlichen Aus-
wirkungen ist darüber hinaus das Einvernehmen des Staatsministeriums für Wirtschaft, 
Landesentwicklung und Energie ebenfalls vorgesehen. 

Zu Art. 120a Satz 3 GO, Art. 106a Satz 3 LKrO und Art. 101a Satz 3 BezO 

Es liegt in der Natur kommunalwirtschaftlicher Sachverhalte, dass Entscheidungen in 
einem Haushaltsjahr Auswirkungen auf spätere Haushaltsjahre – über die Jahre 2020 
und 2021 hinaus – haben können. Beispielsweise führt eine erhöhte Kreditaufnahme in 
der Folgezeit zu höheren Tilgungslasten. Die jeweiligen Sätze 3 stellen ausdrücklich 
klar, dass die durch Rechtsverordnung zugelassenen Abweichungen solche Auswirkun-
gen haben dürfen, beschränken diese allerdings auf den Zeitraum bis Ende 2032. 

Zu Art. 122 GO – neu, Art. 108 LKrO – neu und Art. 103 BezO – neu (Außerkraft-
treten) 

Es ist nach derzeitiger Einschätzung ausreichend, die gesetzliche Ermächtigung für ge-
meinde-, landkreis- und bezirkswirtschaftliche Erleichterungen im Zuge der Corona-
Pandemie von 2020 zeitlich befristet zuzulassen.  

Die zeitlich befristete Gültigkeit des Gesetzes soll sich jedoch über den konkreten Er-
mächtigungszeitraum (Haushaltsjahre 2020 und 2021) hinaus auch auf das Kalender-
jahr 2022 erstrecken, da erst im Kalenderjahr 2022 die Rechnungslegung für das Haus-
haltsjahr 2021 stattfindet. 

Im Übrigen (§ 3 neu Nr.1 bis 3, 5 bis 7 und 9, § 4 neu Nr. 1 bis 6, 8 und 10, § 5 neu Nr. 
1, 2, 4 und 6) handelt es sich um redaktionelle Änderungen zur Anpassung der Artikel-
folge. 

Zu Art. 3 PrVbG und Art. 10 BayVwSG 

Hierbei handelt es sich um redaktionelle Folgeänderungen. 

 

Zu Nr. 2 (§ 8 neu): 

Durch die Einfügung von fünf neuen Paragraphen zur Änderung von Gemeindeord-
nung, Landkreisordnung, Bezirksordnung, Prüfungsverbandsgesetz und Verwaltungs-
schulgesetz verschieben sich die folgenden Paragraphen entsprechend. 

 

Zu Nr. 3 (§ 9 neu): 

Die gesetzliche Ermächtigung für gemeinde-, landkreis- und bezirkswirtschaftliche Er-
leichterungen anlässlich der Corona-Pandemie sollen ehestmöglich in Kraft treten, um 
Erleichterungen schnellstmöglich auf derzeit in Aufstellung befindliche Nachtragshaus-
halte für 2020 anwendbar zu machen.  
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 18/7734 

zur Änderung des Bayerischen Sicherheitsüberprüfungsgesetzes und weite-
rer Rechtsvorschriften 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Löw, Roland Magerl und Frak-
tion (AfD) 

Drs. 18/7982 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung 
zur Änderung des Bayerischen Sicherheitsüberprüfungsgesetzes und weite-
rer Rechtsvorschriften 
(Drs. 18/7734) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Manfred Ländner, Josef Zellmeier, Ale-
xander König u.a. CSU, 
Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Joachim Hanisch u.a. und Frak-
tion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 18/8426 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Si-
cherheitsüberprüfungsgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften  
(Drs. 18/7734) 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen durch-
geführt werden: 

1. Nach § 2 werden die folgenden §§ 3 bis 7 eingefügt: 

‚§ 3 

Änderung der Gemeindeordnung 

Die Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. 
August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 5 Abs. 2 
des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 116 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe „(Art. 119 Nr. 2)“ durch die An-
gabe „(Art. 118 Nr. 2)“ ersetzt. 

2. In Art. 117a Satz 1 wird die Angabe „Art. 123“ durch die Angabe „Art. 120“ 
ersetzt. 

3. Art. 119 wird Art. 118. 
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4. Art. 121 wird Art. 122 und wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift wird das Wort „, Außerkrafttreten“ angefügt. 

b) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1. 

c) Folgender Abs. 2 wird angefügt: 

„(2) Art. 120a Satz 1 und 2 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2022, 
Art. 120a Satz 3 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2032 außer Kraft.“ 

5. Der bisherige Art. 122 wird Art. 119. 

6. Die Überschrift des Fünften Teils wird dem Art. 119 vorangestellt. 

7. Art. 123 wird Art. 120. 

8. Nach Art. 120 wird folgender Art. 120a eingefügt: 

„Art. 120a 
Gemeindewirtschaftliche Erleichterungen anlässlich der Corona-Pandemie 

1Das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat 
und dem Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie 
durch Rechtsverordnungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 Abweichun-
gen von den gemeindewirtschaftlichen Bestimmungen des dritten Teils sowie 
der auf Grund des Art. 120 erlassenen Rechtsverordnungen zuzulassen, ins-
besondere bezüglich 

1. vorübergehender Abweichungen von einer sichergestellten dauernden 
Leistungsfähigkeit (Art. 61 Abs. 1 Satz 2), 

2. der Bekanntmachung einer nicht genehmigungspflichtigen Haushalts-
satzung oder Nachtragshaushaltssatzung (Art. 65 Abs. 3, Art. 68 Abs. 1 
Satz 2), 

3. der Genehmigungspflicht für Verpflichtungsermächtigungen (Art. 67 
Abs. 4), 

4. der unverzüglichen Pflicht zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 
(Art. 68 Abs. 2), 

5. des grundsätzlichen Nachrangs der Aufnahme von Krediten (Art. 71 
Abs. 1, Art. 62 Abs. 3), 

6. der Beschränkung des Zwecks der Aufnahme von Krediten auf Investiti-
onen, auf Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung 
(Art. 71 Abs. 1), 

7. der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Gesamtbetrags vorgesehe-
ner Kreditaufnahmen und des hieran anzulegenden Maßstabs (Art. 71 
Abs. 2), 

8. der Geltungsdauer von Kreditermächtigungen (Art. 71 Abs. 3), 

9. des Nachrangs der Aufnahme von Kassenkrediten (Art. 73 Abs. 1), 

10. des Höchstbetrags für die Aufnahme von Kassenkrediten (Art. 73 Abs. 
2) und 

11. der Erstellung eines konsolidierten Jahresabschlusses (Art. 102 Abs. 2, 
Abs. 3 Satz 2, Art. 102a). 

2Die aufgrund von Satz 1 erlassenen Rechtsverordnungen treten 
spätestens am 31. Dezember 2022 außer Kraft. 3Die in den Haushaltsjah-
ren 2020 und 2021 angelegten und betätigten Abweichungen von gemein-
dewirtschaftlichen Bestimmungen dürfen sich auf nachfolgende Haushalts-
jahre auswirken, längstens jedoch auf das Haushaltsjahr 2032.“ 

9. Art. 124 wird Art. 121. 
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§ 4 
Änderung der Landkreisordnung 

Die Landkreisordnung (LKrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. August 1998 (GVBl. S. 826, BayRS 2020-3-1-I), die zuletzt durch § 5 Abs. 
3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen. 

2. In Art. 102 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe „(Art. 105 Nr. 2)“ durch die An-
gabe „(Art. 104 Nr. 2)“ ersetzt. 

3. In Art. 103a Satz 1 wird die Angabe „Art. 109“ durch die Angabe „Art. 106“ 
ersetzt. 

4. Art. 105 wird Art. 104. 

5. Art. 107 wird Art. 105. 

6. Die Überschrift des Fünften Teils wird dem Art. 105 vorangestellt. 

7. Art. 108 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift wird das Wort „, Außerkrafttreten“ angefügt. 

b) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1. 

c) Folgender Abs. 2 wird angefügt: 

„(2) Art. 106a Satz 1 und 2 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
2022, Art. 106a Satz 3 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2032 außer 
Kraft.“ 

8. Art. 109 wird Art. 106. 

9. Nach Art. 106 wird folgender Art. 106a eingefügt: 

„Art. 106a 
Landkreiswirtschaftliche Erleichterungen anlässlich der Corona-Pandemie 

1Das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für 
Heimat und dem Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und 
Energie durch Rechtsverordnungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 Ab-
weichungen von den landkreiswirtschaftlichen Bestimmungen des dritten Teils 
sowie der auf Grund des Art. 106 erlassenen Rechtsverordnungen zuzulas-
sen, insbesondere bezüglich 

1. vorübergehender Abweichungen von einer sichergestellten dauernden 
Leistungsfähigkeit (Art. 55 Abs. 1 Satz 2), 

2. der Bekanntmachung einer nicht genehmigungspflichtigen Haushaltssat-
zung oder Nachtragshaushaltssatzung (Art. 59 Abs. 3, Art. 62 Abs. 1 Satz 2), 

3. der Genehmigungspflicht für Verpflichtungsermächtigungen (Art. 61 Abs. 
4), 

4. der unverzüglichen Pflicht zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 
(Art. 62 Abs. 2), 

5. des grundsätzlichen Nachrangs der Aufnahme von Krediten (Art. 65 Abs. 
1, Art. 56 Abs. 3), 

6. der Beschränkung des Zwecks der Aufnahme von Krediten auf Investitio-
nen, auf Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung (Art. 65 
Abs. 1), 

7. der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Gesamtbetrags vorgesehener 
Kreditaufnahmen und des hieran anzulegenden Maßstabs (Art. 65 Abs. 2), 

8. der Geltungsdauer von Kreditermächtigungen (Art. 65 Abs. 3), 

9. des Nachrangs der Aufnahme von Kassenkrediten (Art. 67 Abs. 1), 

10. des Höchstbetrags für die Aufnahme von Kassenkrediten (Art. 67 Abs. 2) 
und 
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11. der Erstellung eines konsolidierten Jahresabschlusses (Art. 88 Abs. 2, Abs. 
3 Satz 2, Art. 88a). 

2Die aufgrund von Satz 1 erlassenen Rechtsverordnungen treten spätes-
tens am 31. Dezember 2022 außer Kraft. 3Die in den Haushaltsjahren 2020 
und 2021 angelegten und betätigten Abweichungen von landkreiswirtschaftli-
chen Bestimmungen dürfen sich auf nachfolgende Haushaltsjahre auswirken, 
längstens jedoch auf das Haushaltsjahr 2032.“ 

10. Art. 110 wird Art. 107. 

§ 5 
Änderung der Bezirksordnung 

Die Bezirksordnung (BezO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. August 1998 (GVBl. S. 850, BayRS 2020-4-2-I), die zuletzt durch § 5 Abs. 
4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) und durch § 3 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 747) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen. 

2. In Art. 99a Satz 1 wird die Angabe „Art. 103“ durch die Angabe „Art. 101“ 
ersetzt. 

3. Art. 102 wird Art. 103 und wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift wird das Wort „, Außerkrafttreten“ angefügt. 

b) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1. 

c) Folgender Abs. 2 wird angefügt: 

„(2) Art. 101a Satz 1 und 2 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2022, 
Art. 101a Satz 3 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2032 außer Kraft.“ 

4. Der bisherige Art. 103 wird Art. 101. 

5. Nach Art. 101 wird folgender Art. 101a eingefügt: 

„Art. 101a 
Bezirkswirtschaftliche Erleichterungen anlässlich der Corona-Pandemie 

1Das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für 
Heimat und dem Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und 
Energie durch Rechtsverordnungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 Ab-
weichungen von den bezirkswirtschaftlichen Bestimmungen des dritten Teils 
sowie der auf Grund des Art. 101 erlassenen Rechtsverordnungen zuzulas-
sen, insbesondere bezüglich 

1. vorübergehender Abweichungen von einer sichergestellten dauernden 
Leistungsfähigkeit (Art. 53 Abs. 1 Satz 2), 

2. der Bekanntmachung einer nicht genehmigungspflichtigen Haushaltssat-
zung oder Nachtragshaushaltssatzung (Art. 57 Abs. 3, Art. 60 Abs. 1 Satz 
2), 

3. der Genehmigungspflicht für Verpflichtungsermächtigungen (Art. 59 Abs. 
4), 

4. der unverzüglichen Pflicht zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 
(Art. 60 Abs. 2), 

5. des grundsätzlichen Nachrangs der Aufnahme von Krediten (Art. 63 Abs. 
1, Art. 54 Abs. 3), 

6. der Beschränkung des Zwecks der Aufnahme von Krediten auf Investitio-
nen, auf Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung (Art. 63 
Abs. 1), 

7. der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Gesamtbetrags vorgesehener 
Kreditaufnahmen und des hieran anzulegenden Maßstabs (Art. 63 Abs. 2), 

8. der Geltungsdauer von Kreditermächtigungen (Art. 63 Abs. 3), 
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9. des Nachrangs der Aufnahme von Kassenkrediten (Art. 65 Abs. 1), 

10. des Höchstbetrags für die Aufnahme von Kassenkrediten (Art. 65 Abs. 2) 
und 

11. der Erstellung eines konsolidierten Jahresabschlusses (Art. 84 Abs. 2, Abs. 
3 Satz 2, Art. 84a). 

2Die aufgrund von Satz 1 erlassenen Rechtsverordnungen treten spätestens 
am 31. Dezember 2022 außer Kraft. 3Die in den Haushaltsjahren 2020 und 
2021 angelegten und betätigten Abweichungen von bezirkswirtschaftlichen 
Bestimmungen dürfen sich auf nachfolgende Haushaltsjahre auswirken, 
längstens jedoch auf das Haushaltsjahr 2032.“ 

6. Art. 104 wird Art. 102. 

§ 6 
Änderung des Prüfungsverbandsgesetzes 

In Art. 3 Abs. 3 Satz 3 des Prüfungsverbandsgesetzeses (PrVbG) in der 
in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2023-5-I) veröffentlichten berei-
nigten Fassung, das zuletzt durch § 5 Abs. 6 des Gesetzes vom 23. Dezem-
ber 2019 (GVBl. S. 737) geändert worden ist, wird die Angabe „Art. 122“ durch 
die Angabe „Art. 119“ ersetzt. 

§ 7 
Änderung des Verwaltungsschulgesetzes 

Das Bayerische Verwaltungsschulgesetz (BayVwSG) vom 9. Juni 1998 
(GVBl. S. 290, BayRS 2038-1-1-I), das zuletzt durch § 1 Abs. 97 der Verord-
nung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen. 

2. In Art. 10 Abs. 1 wird die Angabe „Art. 123“ durch die Angabe „Art. 120“ 
ersetzt.‘ 

2. Der bisherige § 3 wird § 8. 

3. Der bisherige § 4 wird § 9 und wie folgt gefasst: 

„§ 9 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

1Dieses Gesetz tritt am …………………. in Kraft. 2Abweichend hiervon 
treten die §§ 3 bis 7 am …………………. in Kraft.“ 

 

Berichterstatter zu 1, 3: Norbert Dünkel 
Berichterstatter zu 2: Stefan Löw 
Mitberichterstatterin zu 1: Katharina Schulze  (1. Beratung) 
Mitberichterstatter zu 1: Johannes Becher  (2. Beratung) 
Mitberichterstatter zu 2: Norbert Dünkel 
Mitberichterstatter zu 3: Johannes Becher  

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Si-
cherheit und Sport federführend zugewiesen. Der Ausschuss hat eine 1. und 
2. Beratung durchgeführt. Der Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes 
und der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen haben den Gesetz-
entwurf mitberaten. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen 
und Integration hat den Gesetzentwurf endberaten. 
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2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf und den Änderungsan-
trag Drs. 18/7982 in seiner 22. Sitzung am 27. Mai 2020 in einer 1. Beratung 
behandelt. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss e i n s t im m i g  Zustim-
mung empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/7982 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes hat den Gesetzentwurf 
und den Änderungsantrag Drs. 18/7982 in seiner 25. Sitzung am 23. Juni 
2020 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: 1 Zustimmung, 1 Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/7982 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Gesetzentwurf 
und die Änderungsanträge Drs. 18/7982 und Drs. 18/8426 in seiner 66. Sit-
zung am 24. Juni 2020 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  mit folgenden Änderungen empfohlen: 
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1. Nach § 2 werden die folgenden §§ 3 bis 7 eingefügt: 

„§ 3 

Änderung der Gemeindeordnung 

Die Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch 
§ 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 116 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe „(Art. 119 Nr. 2)“ durch die 
Angabe „(Art. 118 Nr. 2)“ ersetzt. 

2. In Art. 117a Satz 1 wird die Angabe „Art. 123“ durch die Angabe „Art. 
120“ ersetzt. 

3. Art. 119 wird Art. 118. 

4. Art. 121 wird Art. 122 und wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1. 

b) Folgender Abs. 2 wird angefügt: 

„(2) Art. 120a Satz 1 und 2 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
2022, Art. 120a Satz 3 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2032 au-
ßer Kraft.“ 

5. Der bisherige Art. 122 wird Art. 119. 

6. Die Überschrift des Fünften Teils wird dem Art. 119 vorangestellt. 

7. Art. 123 wird Art. 120. 

8. Nach Art. 120 wird folgender Art. 120a eingefügt: 

„Art. 120a 
Gemeindewirtschaftliche Erleichterungen anlässlich der Corona-Pan-

demie 

1Das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen 
und für Heimat und dem Staatsministerium für Wirtschaft, Landesent-
wicklung und Energie durch Rechtsverordnungen für die Haushalts-
jahre 2020 und 2021 Abweichungen von den gemeindewirtschaftli-
chen Bestimmungen des dritten Teils sowie der auf Grund des Art. 
120 erlassenen Rechtsverordnungen zuzulassen, insbesondere be-
züglich 

1. vorübergehender Abweichungen von einer sichergestellten dau-
ernden Leistungsfähigkeit (Art. 61 Abs. 1 Satz 2), 

2. der Bekanntmachung einer nicht genehmigungspflichtigen Haus-
haltssatzung oder Nachtragshaushaltssatzung (Art. 65 Abs. 3, 
Art. 68 Abs. 1 Satz 2), 

3. der Genehmigungspflicht für Verpflichtungsermächtigungen 
(Art. 67 Abs. 4), 

4. der unverzüglichen Pflicht zum Erlass einer Nachtragshaushalts-
satzung (Art. 68 Abs. 2), 

5. des grundsätzlichen Nachrangs der Aufnahme von Krediten 
(Art. 71 Abs. 1, Art. 62 Abs. 3), 

6. der Beschränkung des Zwecks der Aufnahme von Krediten auf In-
vestitionen, auf Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Um-
schuldung (Art. 71 Abs. 1), 

7. der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Gesamtbetrags vorge-
sehener Kreditaufnahmen und des hieran anzulegenden Maß-
stabs (Art. 71 Abs. 2), 

8. der Geltungsdauer von Kreditermächtigungen (Art. 71 Abs. 3), 
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9. des Nachrangs der Aufnahme von Kassenkrediten 
(Art. 73 Abs. 1), 

10. des Höchstbetrags für die Aufnahme von Kassenkrediten 
(Art. 73 Abs. 2) und 

11. der Erstellung eines konsolidierten Jahresabschlusses (Art. 102 
Abs. 2 Halbsatz 2, Abs. 3 Satz 2, Art. 102a). 

2Die aufgrund von Satz 1 erlassenen Rechtsverordnungen treten 
spätestens am 31. Dezember 2022 außer Kraft. 3Die in den Haus-
haltsjahren 2020 und 2021 angelegten und betätigten Abweichungen 
von gemeindewirtschaftlichen Bestimmungen dürfen sich auf nachfol-
gende Haushaltsjahre auswirken, längstens jedoch auf das Haushalts-
jahr 2032.“ 

9. Art. 124 wird Art. 121. 

§ 4 
Änderung der Landkreisordnung 

Die Landkreisordnung (LKrO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. August 1998 (GVBl. S. 826, BayRS 2020-3-1-I), die zuletzt durch 
§ 5 Abs. 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen. 

2. In Art. 102 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe „(Art. 105 Nr. 2)“ durch die 
Angabe „(Art. 104 Nr. 2)“ ersetzt. 

3. In Art. 103a Satz 1 wird die Angabe „Art. 109“ durch die Angabe „Art. 
106“ ersetzt. 

4. Art. 105 wird Art. 104. 

5. Art. 107 wird Art. 105. 

6. Die Überschrift des Fünften Teils wird dem Art. 105 vorangestellt. 

7. Art. 108 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1. 

b) Folgender Abs. 2 wird angefügt: 

„(2) Art. 106a Satz 1 und 2 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
2022, Art. 106a Satz 3 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2032 au-
ßer Kraft.“ 

8. Art. 109 wird Art. 106. 

9. Nach Art. 106 wird folgender Art. 106a eingefügt: 

„Art. 106a 
Landkreiswirtschaftliche Erleichterungen anlässlich der Corona-Pan-

demie 

1Das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen 
und für Heimat und dem Staatsministerium für Wirtschaft, Landesent-
wicklung und Energie durch Rechtsverordnungen für die Haushalts-
jahre 2020 und 2021 Abweichungen von den landkreiswirtschaftlichen 
Bestimmungen des dritten Teils sowie der auf Grund des Art. 106 er-
lassenen Rechtsverordnungen zuzulassen, insbesondere bezüglich 

1. vorübergehender Abweichungen von einer sichergestellten dau-
ernden Leistungsfähigkeit (Art. 55 Abs. 1 Satz 2), 

2. der Bekanntmachung einer nicht genehmigungspflichtigen Haus-
haltssatzung oder Nachtragshaushaltssatzung (Art. 59 Abs. 3, Art. 
62 Abs. 1 Satz 2), 

3. der Genehmigungspflicht für Verpflichtungsermächtigungen (Art. 
61 Abs. 4), 



Drucksache 18/8898 Bayerischer Landtag 18. Wahlperiode Seite 9 

 

4. der unverzüglichen Pflicht zum Erlass einer Nachtragshaushalts-
satzung (Art. 62 Abs. 2), 

5. des grundsätzlichen Nachrangs der Aufnahme von Krediten (Art. 
65 Abs. 1, Art. 56 Abs. 3), 

6. der Beschränkung des Zwecks der Aufnahme von Krediten auf In-
vestitionen, auf Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Um-
schuldung (Art. 65 Abs. 1), 

7. der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Gesamtbetrags vorge-
sehener Kreditaufnahmen und des hieran anzulegenden Maß-
stabs (Art. 65 Abs. 2), 

8. der Geltungsdauer von Kreditermächtigungen (Art. 65 Abs. 3), 

9. des Nachrangs der Aufnahme von Kassenkrediten (Art. 67 Abs. 
1), 

10. des Höchstbetrags für die Aufnahme von Kassenkrediten (Art. 67 
Abs. 2) und 

11. der Erstellung eines konsolidierten Jahresabschlusses (Art. 88 
Abs. 2 Halbsatz 2, Abs. 3 Satz 2, Art. 88a). 

2Die aufgrund von Satz 1 erlassenen Rechtsverordnungen treten 
spätestens am 31. Dezember 2022 außer Kraft.3Die in den Haushalts-
jahren 2020 und 2021 angelegten und betätigten Abweichungen von 
landkreiswirtschaftlichen Bestimmungen dürfen sich auf nachfolgende 
Haushaltsjahre auswirken, längstens jedoch auf das Haushaltsjahr 
2032.“ 

10. Art. 110 wird Art. 107. 

§ 5 
Änderung der Bezirksordnung 

Die Bezirksordnung (BezO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. August 1998 (GVBl. S. 850, BayRS 2020-4-2-I), die zuletzt durch § 5 
Abs. 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) und durch § 
3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 747) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen. 

2. In Art. 99a Satz 1 wird die Angabe „Art. 103“ durch die Angabe „Art. 
101“ ersetzt. 

3. Art. 102 wird Art. 103 und wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1. 

b) Folgender Abs. 2 wird angefügt: 

„(2) Art. 101a Satz 1 und 2 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
2022, Art. 101a Satz 3 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2032 au-
ßer Kraft.“ 

4. Der bisherige Art. 103 wird Art. 101. 

5. Nach Art. 101 wird folgender Art. 101a eingefügt: 

Art. 101a 
Bezirkswirtschaftliche Erleichterungen anlässlich der Corona-Pandemie 

1Das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen 
und für Heimat und dem Staatsministerium für Wirtschaft, Landesent-
wicklung und Energie durch Rechtsverordnungen für die Haushaltsjahre 
2020 und 2021 Abweichungen von den bezirkswirtschaftlichen Bestim-
mungen des dritten Teils sowie der auf Grund des Art. 101 erlassenen 
Rechtsverordnungen zuzulassen, insbesondere bezüglich 
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1. vorübergehender Abweichungen von einer sichergestellten dauern-
den Leistungsfähigkeit (Art. 53 Abs. 1 Satz 2), 

2. der Bekanntmachung einer nicht genehmigungspflichtigen Haus-
haltssatzung oder Nachtragshaushaltssatzung 
(Art. 57 Abs. 3, Art. 60 Abs. 1 Satz 2), 

3. der Genehmigungspflicht für Verpflichtungsermächtigungen 
(Art. 59 Abs. 4), 

4. der unverzüglichen Pflicht zum Erlass einer Nachtragshaushaltssat-
zung (Art. 60 Abs. 2), 

5. des grundsätzlichen Nachrangs der Aufnahme von Krediten 
(Art. 63 Abs. 1, Art. 54 Abs. 3), 

6. der Beschränkung des Zwecks der Aufnahme von Krediten auf In-
vestitionen, auf Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Um-
schuldung (Art. 63 Abs. 1), 

7. der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Gesamtbetrags vorge-
sehener Kreditaufnahmen und des hieran anzulegenden Maßstabs 
(Art. 63 Abs. 2), 

8. der Geltungsdauer von Kreditermächtigungen (Art. 63 Abs. 3), 

9. des Nachrangs der Aufnahme von Kassenkrediten (Art. 65 Abs. 1), 

10. des Höchstbetrags für die Aufnahme von Kassenkrediten (Art. 65 
Abs 2) und 

11. der Erstellung eines konsolidierten Jahresabschlusses (Art. 84 Abs. 
2 Halbsatz 2, Abs. 3 Satz 2, Art. 84a). 

2Die aufgrund von Satz 1 erlassenen Rechtsverordnungen treten spä-
testens am 31. Dezember 2022 außer Kraft. 3Die in den Haushaltsjah-
ren 2020 und 2021 angelegten und betätigten Abweichungen von be-
zirkswirtschaftlichen Bestimmungen dürfen sich auf nachfolgende 
Haushaltsjahre auswirken, längstens jedoch auf das Haushaltsjahr 
2032.“ 

6. Art. 104 wird Art. 102. 

§ 6 
Änderung des Prüfungsverbandsgesetzes 

In Art. 3 Abs. 3 Satz 3 des Prüfungsverbandsgesetzeses (PrVbG) in 
der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2023-5-I) veröffent-
lichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 5 Abs. 6 des Gesetzes 
vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) geändert worden ist, wird die 
Angabe „Art. 122“ durch die Angabe „Art. 119“ ersetzt. 

§ 7 
Änderung des Verwaltungsschulgesetzes 

Das Bayerische Verwaltungsschulgesetz (BayVwSG) vom 9. Juni 
1998 (GVBl. S. 290, BayRS 2038-1-1-I), das zuletzt durch § 1 Abs. 97 
der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen. 

2. In Art. 10 Abs. 1 wird die Angabe „Art. 123“ durch die Angabe „Art. 
120“ ersetzt.“ 

2. Der bisherige § 3 wird § 8. 

3. Der bisherige § 4 wird § 9 und wie folgt gefasst: 

„§ 9 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

1Dieses Gesetz tritt am …………………. in Kraft. 2Abweichend hier-
von treten die §§ 3 bis 7 am …………………. in Kraft.“ 
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Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/8426 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
  CSU: Zustimmung 
  B90/GRÜ: Zustimmung 
FREIE WÄHLER : Zustimmung 
  AfD: Enthaltung 
  SPD: Zustimmung 
  FDP: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in die Stellungnahme des 
Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen seine Erledigung gefun-
den. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/7982 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
  CSU: Ablehnung 
  B90/GRÜ: Ablehnung 
FREIE WÄHLER:  Ablehnung 
  AfD: Zustimmung 
  SPD: Ablehnung 
  FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

5. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf und den Änderungs-
antrag Drs. 18/8426 in seiner 24. Sitzung am 1. Juli 2020 in einer 2. Bera-
tung  behandelt. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss unter Berücksichtigung 
der Stellungnahme des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen 
mit folgendem Stimmergebnis:  
  CSU: Zustimmung 
  B90/GRÜ: Zustimmung 
FREIE WÄHLER: Zustimmung 
  AfD: Zustimmung 
  SPD: Zustimmung 
  FDP: Ablehnung 
zu der in I. enthaltenen Fassung Z u s t im m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/8426 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
  CSU: Zustimmung 
  B90/GRÜ: Zustimmung 
FREIE WÄHLER: Zustimmung 
  AfD: Enthaltung 
  SPD: Zustimmung 
  FDP: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefun-
den. 

6. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 
hat den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 18/7982 und Drs. 
18/8426 in seiner 36. Sitzung am 2. Juli 2020 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss e i n s t im m i g  der Be-
schlussempfehlung des federführenden Ausschusses in der Fassung der 
Zweitberatung zugestimmt, mit der Maßgabe, dass   
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1. in § 1 Nr. 40 Art. 40 wie folgt gefasst wird: 

„Art. 40 
Übergangsregelung 

Bei Sicherheitsüberprüfungsverfahren von betroffenen Personen, die 
seit dem 01.09.2010 mit einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit betraut 
wurden und für die in den zehn Jahren vor dem 01.09.2020 keine Wie-
derholungsüberprüfung durchgeführt wurde, gilt bis zum 01.09.2025 
Art. 22 Abs. 2 Satz 1 mit der Maßgabe, dass die Wiederholungsüber-
prüfung an die Stelle der nächsten regulären Aktualisierung tritt.“ 

2. in dem neuen § 9 Satz 1 als Datum des Inkrafttretens der „01.09.2020“ 
und in dem neuen § 9 Satz 2 als Datum des Inkrafttretens der 
„01.08.2020“ eingefügt wird. 

 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/8426 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  

 
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/7982 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Martin Runge 
Vorsitzender 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Ilse Aigner
Abg. Norbert Dünkel
Abg. Katharina Schulze
Abg. Joachim Hanisch
Erster Vizepräsident Karl Freller
Abg. Stefan Löw
Abg. Klaus Adelt
Abg. Alexander Muthmann
Staatsminister Joachim Herrmann



Präsidentin Ilse Aigner: Ich rufe Tagesordnungspunkt 12 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Bayerischen Sicherheitsüberprüfungsgesetzes und weiterer 

Rechtsvorschriften (Drs. 18/7734) 

- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Löw, Roland Magerl und Fraktion 

(AfD)

(Drs. 18/7982) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten

Manfred Ländner, Josef Zellmeier, Alexander König u. a. (CSU),

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Joachim Hanisch u. a. und Fraktion (FREIE 

WÄHLER)

(Drs. 18/8426) 

Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt nach der Geschäftsordnung 54 Minuten. 

Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich dabei an der Redezeit der stärksten 

Fraktion. Ich eröffne die Aussprache. Als Erster hat Herr Kollege Norbert Dünkel für 

die CSU-Fraktion das Wort.

Norbert Dünkel (CSU): Liebe Frau Präsidentin, meine Herrn Staatsminister, Kollegin-

nen und Kollegen! Zum Gesetzentwurf zur Änderung des Bayerischen Sicherheits-

überprüfungsgesetzes empfiehlt die CSU-Fraktion Zustimmung mit der Maßgabe, 

dass die im Änderungsantrag von CSU und FREIEN WÄHLERN auf der Drucksa-

che 18/8426 eingefügten Änderungen aufgenommen werden.

Zum Prozedere: Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Kommunale Fragen, In-

nere Sicherheit und Sport zur federführenden Beratung zugewiesen. Dort wurde die 
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erste und eine zweite Beratung durchgeführt. Der Gesetzentwurf wurde ebenso im 

Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen sowie im Ausschuss für Verfassung, 

Recht, Parlamentsfragen und Integration behandelt. Der federführende Ausschuss hat 

den Gesetzentwurf und den Änderungsantrag der AfD-Fraktion auf Drucksa-

che 18/7982 am 27. Mai 2020 in erster Beratung behandelt. Hinsichtlich des Gesetz-

entwurfs der Staatsregierung hat der Ausschuss Zustimmung empfohlen, hinsichtlich 

des Änderungsantrags der AfD Ablehnung.

Wir behandeln heute außerdem die Ergänzung durch den Änderungsantrag von CSU 

und FREIEN WÄHLERN auf der Drucksache 18/8426. Auch hierzu haben der Aus-

schuss für Finanzfragen und der Ausschuss für Innere Sicherheit Zustimmung emp-

fohlen. Das Ganze wurde mit der Maßgabe verabschiedet, dass in § 1 Nummer 40 Ar-

tikel 40 wie folgt gefasst wird:

Bei Sicherheitsüberprüfungsverfahren von betroffenen Personen, die seit dem 

1. September 2010 mit einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit betraut wurden 

und für die in den zehn Jahren vor dem 1. September 2020 keine Wiederholungs-

überprüfung durchgeführt wurde, gilt bis zum 1. September 2025 Art. 22 Abs. 2 

Satz 1 mit der Maßgabe, dass die Wiederholungsüberprüfung an die Stelle der 

nächsten regulären Aktualisierung tritt.

Im neuen § 9 Satz 1 soll als Datum des Inkrafttretens der "1. September 2020" und im 

neuen § 9 Satz 2 als Datum des Inkrafttretens der "1. August 2020" eingefügt werden.

Zum Inhalt: Die Novelle des Bayerischen Sicherheitsüberprüfungsgesetzes umfasst 

wesentliche Änderungen, zum Beispiel zur Aufnahme von Regelungen zur materiellen 

Geheimschutztätigkeit und stärkeren Betonung deren hoher Bedeutung und zur Zulas-

sung der elektronischen Zustimmung der betroffenen Personen zur Sicherheitsüber-

prüfung. Letztere stellt eine deutliche Verfahrensvereinfachung dar. Des Weiteren um-

fasst sie Regelungen zur generellen Unterrichtung der betroffenen Personen über das 

Ergebnis der Sicherheitsüberprüfung, die Anpassung der Angaben in der Sicherheits-
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erklärung an aktuelle Bedürfnisse und den Stand der Technik, die Aufwertung der re-

gelmäßig alle fünf Jahre durchzuführenden Aktualisierung und schließlich die Auswei-

tung der alle zehn Jahre durchzuführenden Wiederholungsprüfung.

Die Änderung des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes ist aus Sicht der CSU-Fraktion 

notwendig und sinnvoll. Wir sind in den Beratungen einhellig dieser Meinung gewe-

sen. Die FDP vertrat eine andere Meinung beim Änderungsantrag zu den kommunal-

wirtschaftlichen Erleichterungen für Bayern. Den jetzt auf den Weg gebrachten Er-

leichterungen für unsere Kommunen stimmen wir zu, weil wir der Überzeugung sind, 

dass unsere Kommunen eine temporäre Lockerung der kommunalwirtschaftlichen Vor-

gaben brauchen. Sie müssen noch in diesem Jahr und durch die heutige Befassung 

und Beschlussfassung auf den Weg gebracht werden, damit die Kommunen flächen-

deckend handlungsfähig bleiben.

Die Kommunen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind als Auftraggeber von Investitio-

nen wichtige Impulsgeber für die Wirtschaft. Sie müssen zahlungsfähig bleiben, damit 

wichtige Investitionen und Projekte nicht auf Eis gelegt werden. Die aktuelle Wirt-

schaftskrise ist für die vielerorts verabschiedeten kommunalen Haushalte 2020 eine 

enorme Belastungsprobe. Viele Kommunen müssen mit Nachtragshaushalten auf 

wegbrechende Einnahmen und nötige Mehrausgaben reagieren. Neben zusätzlichen 

Kosten und sinkenden Einnahmen öffentlicher Einrichtungen sind die Kommunen auch 

erheblich von den steuerlichen und wirtschaftlichen Maßnahmen im Zuge der Corona-

Hilfen betroffen. Das Herunterfahren des öffentlichen Lebens, des Handels und der In-

dustrie wird zu Steuerausfällen insbesondere bei der Gewerbesteuer führen, die in 

den laufenden kommunalen Haushalten nicht mehr ausgeglichen werden können. Im 

schlechtesten Fall droht eine gesamtwirtschaftliche Abwärtsspirale aus weiter sinken-

den Einnahmen und dadurch weiter reduzierten Ausgaben. Um diese Entwicklung zu 

verhindern, sollen die kommunalwirtschaftlichen Vorgaben temporär für 2020 und 

2021 gelockert werden können.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben das im Ausschuss für Kommunale Fragen 

und Innere Sicherheit sehr intensiv diskutiert, wo ganz viele Kolleginnen und Kollegen 

über Erfahrungen aus kommunalpolitischer Tätigkeit verfügen. Wir sind der Überzeu-

gung, dass wir diese Erleichterungen anbieten müssen, weil wir sie als Basis sehen 

für die Hinnahme einer temporär nicht sichergestellten Leistungsfähigkeit einzelner 

Kommunen. Für Verfahrensbeschleunigungen bei der Haushaltsaufstellung und die 

Aussetzung von Genehmigungspflichten brauchen sie einen erleichterten Zugang zu 

Krediten und Kassenkrediten sowie Erleichterungen in Bezug auf den doppischen 

konsolidierenden Jahresabschluss. Bei diesen temporären Erleichterungen – und das 

ist mir sehr wichtig, nach der Diskussion im Ausschuss darauf hinzuweisen – geht es 

um zwei Jahre, nämlich 2020 und 2021. Diese temporäre Erleichterung führt auch 

dazu – und auch dies ist eines Hinweises wert – zu keiner materiell verbesserten Fi-

nanzausstattung der Kommunen an dieser Stelle. Sie stellen eine solche vonseiten 

des Staates heute auch nicht in Aussicht. Sie dürfen auch nicht dazu führen, dass be-

liebig neue Projekte angegangen werden, die im Rahmen geordneter Haushaltswirt-

schaft nicht finanzierbar wären. Aber ich sage auch, wir zählen auf einen verantwor-

tungsvollen Umgang der Kommunen mit der neuen Verantwortung. Die 

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die Landrätinnen und Landräte wissen sich 

hier auch in ihrer Aufgabe. Im Kern bleibt die Sicherstellung bzw. Wiederherstellung 

der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommunen unabdingbare Zielsetzung der CSU.

Ich komme zurück zum ursprünglichen Sicherheitsüberprüfungsgesetz. Hierzu gibt es 

auch noch einen Änderungsantrag der AfD. Der Antrag ist aus unserer Sicht abzuleh-

nen. Das von der AfD geforderte zusätzliche Kriterium in der Sicherheitserklärung ist 

nicht geeignet, auch formalrechtlich nicht geeignet, einen relevanten Sicherheitsge-

winn zu erreichen. Bereits durch die Angaben nach dem jetzigen Gesetzeswortlaut, 

insbesondere in Artikel 15 Absatz 1 Satz 1 Nummern 14, 15 und 18 können alle not-

wendigen Erkenntnisse über Beziehungen zu ausländischen Nachrichtendiensten, 

verfassungsfeindlichen Organisationen oder Beziehungen in und zu den Staaten mit 

besonderen Sicherheitsrisiken gewonnen werden.
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Der Zweck des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist 

es einerseits, staatliche Verschlusssachen zu schützen, und andererseits, die Be-

schäftigung von Personen, bei denen Sicherheitsrisiken vorliegen, an sicherheitsemp-

findlichen Stellen von lebens- und verteidigungswichtigen Einrichtungen zu verhin-

dern. Wir sehen hier in diesen Monaten und Jahren auch einen evidenten Bedarf. 

Deshalb halten wir die von der Staatsregierung vorgeschlagene Vorgehensweise für 

richtig.

Der Umfang der Überprüfungen – auch das darf man hier nicht aus dem Auge verlie-

ren, wir hatten den Beauftragten für Datenschutz bei uns im Ausschuss – und damit 

die Intensität der Eingriffe in die Grundrechte der betroffenen Person findet ihre 

Schranken in der Verhältnismäßigkeit. Im vorliegenden Fall des Antrags der AfD ist 

nach Abwägung des Schutzobjekts des Staates gegen die Freiheitsrechte der betrof-

fenen Person bereits fraglich, ob das im Antrag vorgeschlagene neue Datum geeignet 

ist, zu einer zusätzlichen Risikominimierung beizutragen. Anzugeben wären demnach 

beispielsweise auch Kontakte zur Air France, weil dieses Unternehmen eine Nieder-

lassung in Frankfurt und eine Zentrale in Frankreich hat und unter staatlicher Kontrolle 

steht. Diese Angabe ist aus unserer Sicht für das Sicherheitsüberprüfungsverfahren 

ohne Relevanz.

Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass die Vorschrift im Antragstext der AfD 

nicht hinreichend bestimmt und damit auch nicht vollziehbar ist. Angaben in der Si-

cherheitserklärung müssen vollständig und wahrheitsgetreu erklärt werden. Was unter 

dem Begriff "organisatorische Beziehungen" zu verstehen ist, ist ebenfalls völlig un-

klar. Auch dürfte der betroffenen Person oft überhaupt nicht bekannt sein, ob eine in-

ländische Organisation oder ein Unternehmen zu einer Hauptorganisation gehört, die 

ihr Zentrum im Ausland hat, und erst recht nicht, inwieweit diese Organisation von 

einer ausländischen Regierung kontrolliert wird.
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Ich fasse zusammen: Dem Gesetzentwurf der Staatsregierung und dem Änderungsan-

trag auf Drucksache 18/8426 der CSU und der FREIEN WÄHLER-Fraktion stimmen 

wir zu. Den Antrag der AfD werden wir ablehnen.

Ich habe versucht, es kurz zu machen. Zumindest ist es gelungen, kürzer als die Re-

dezeit zu bleiben. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Präsidentin Ilse Aigner: Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich der 

Kollegin Katharina Schulze das Wort.

Katharina Schulze (GRÜNE): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es 

ist an der Zeit, dass das Bayerische Sicherheitsüberprüfungsgesetz modernisiert wird. 

Wir haben es in den Ausschüssen und in der Ersten Lesung schon gehört: Andere 

Länder wie Hessen oder Baden-Württemberg haben schon längst mit der Reform auf 

Bundesebene gleichgezogen. Im Jahr 2017 hat die Bundesebene die Anpassung bei 

der Sicherheitsüberprüfung angepackt. Als GRÜNE halten wir es für richtig und wich-

tig, demzufolge auch die Rechtslage in Bayern anzupassen. Es ist zielführend, wenn 

wir ein einheitliches Sicherheitsniveau im Bund und in den Ländern haben, wenn wir 

das aufrechterhalten können und wenn wir sinnvoll weitgehenden Gleichklang mit den 

Vorschriften auf Bundesebene auch hier in Bayern haben. Dafür braucht es auch die 

gegenseitige Anerkennung von Sicherheitsüberprüfungen. Das geschieht jetzt endlich 

mit dem vorliegenden Gesetzentwurf.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie wissen, wir GRÜNE legen großen Wert auf die 

notwendige Abwägung von Datenschutz und Sicherheitsbelangen. Da mit dem Gesetz 

auch in den privaten Bereich der Betroffenen eingegriffen wird, war es gut, dass wir in 

den Ausschüssen sehr ausführlich über die Veränderungen diskutiert haben. Wir 

haben als GRÜNE schon in der Ersten Lesung darauf hingewiesen, dass es zum Bei-

spiel noch einige offenen Fragen beim Thema "Einsicht in die öffentlich sichtbaren so-

zialen Netzwerke" gibt; denn – das möchte ich ganz klar und deutlich sagen – es ist 
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richtig, dass man aufgrund der immer größer werdenden Bedeutung der sozialen Me-

dien mittlerweile auch die Angabe der Adressen von eigenen Internetseiten und die 

Angabe der Mitgliedschaften in allgemein zugänglichen sozialen Netzwerken bei Si-

cherheitsüberprüfungen offenlegen soll.

Diese Regelung in dem Gesetzentwurf, der uns hier vorliegt, sagt nun, dass die Be-

hörden bei allen Überprüfungsarten – Ü1, Ü2 und Ü3 – auch Einsicht in die öffentlich 

sichtbaren Internetseiten nehmen dürfen und bei der Ü2 und bei der Ü3 zusätzlich in 

den öffentlich sichtbaren Teil sozialer Netzwerke. Wir hatten dann den Landesbeauf-

tragten für den Datenschutz, Herrn Prof. Dr. Petri, im Innenausschuss und konnten die 

offenen Fragen zum Thema Rechtssicherheit und Rechtsklarheit eindeutig klären. Mit 

diesem Gesetzentwurf wird unserer Meinung nach der gerechte Ausgleich zwischen 

dem öffentlichen Sicherheitsinteresse auf der einen Seite und der Wahrung der Rech-

te und Interessen der Betroffenen auf der anderen Seite geschaffen.

Wenn ich jetzt schon beim Digitalen bin, dann muss ich lobend erwähnen: Ein großes 

Plus dieses Gesetzentwurfs ist es, dass die digitale Realität endlich anerkannt wird. 

Um das Verfahren zu vereinfachen, soll jetzt auch die elektronische Form und nicht 

nur die Papierform zugelassen werden. Willkommen im Jahr 2020, kann ich da nur 

sagen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wie ich schon in der Ersten Lesung betont habe und wie wir schon in den Ausschüs-

sen betont haben, begrüßen wir es ausdrücklich, dass nun in dem Gesetzentwurf ver-

merkt ist, dass die betroffenen Personen nicht nur im Falle der Ablehnung der Betrau-

ung mit einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit, sondern auch im Falle der Betrauung 

über das Ergebnis der Sicherheitsüberprüfung unterrichtet werden. Wir finden, das ist 

ein wichtiger Schritt hin zu mehr Transparenz im Verfahren.

Auch die Ausweitung der Wiederholungsüberprüfung auf alle Überprüfungsarten 

sehen wir sehr positiv. Bisher war es so geregelt, dass nur bei der Ü3, der erweiterten 
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Sicherheitsüberprüfung mit Sicherheitsermittlungen, immer wieder wiederholt und ge-

schaut wurde, ob sich etwas verändert hat und man noch einmal genauer hinschauen 

muss. Ich meine, innerhalb von 10 Jahren kann sich einiges ändern. Darum finden wir 

es gut, dass diese Wiederholungsprüfung jetzt auch für die Ü1 und für die Ü2 aufge-

nommen wurde.

Zum Änderungsantrag zur Stärkung der Leistungsfähigkeit der Kommunen hat Herr 

Kollege Dünkel schon viel gesagt. Wir haben das im Ausschuss intensiv diskutiert. Die 

Änderungen sind temporär und notwendig. Darum tragen wir das mit.

Zusammenfassend kann ich sagen: Es ist gut, dass das Bayerische Sicherheitsüber-

prüfungsgesetz endlich modernisiert wird. Unserer Meinung nach hätte das gerne 

schon ein bisschen früher kommen können, aber wie heißt es so schön: Besser spät 

als nie. Deswegen stimmen wir dem Gesetzentwurf zu.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsidentin Ilse Aigner: Der nächste Redner ist Herr Kollege Joachim Hanisch für 

die Fraktion der FREIEN WÄHLER.

Joachim Hanisch (FREIE WÄHLER): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegin-

nen und Kollegen! Sicherheit des Staates, Sicherheit aber auch für die Bürgerinnen 

und Bürger eines Staates – ich glaube, das ist eine ganz elementare Grundlage der 

Demokratie. Heute geht es darum, ein sehr, sehr altes Gesetz den Gegebenheiten un-

serer Zeit anzupassen, dieses Sicherheitsüberprüfungsgesetz. Darin geht es darum, 

die Personen zu überprüfen, die mit der Sicherheit des Staates und der Bürger beauf-

tragt sind. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Der Bund hat sein 

Gesetz vor einigen Jahren geändert. Einige Länder haben nachgezogen. Bayern tut 

dies jetzt auch. Ich glaube, es ist wichtig.

Hier geht es im Wesentlichen um die Änderungen in letzter Zeit.Das waren ganz gra-

vierende Änderungen: Ich denke an das Internet, an die Digitalisierung und an all die 

Protokollauszug
52. Plenum, 08.07.2020 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 8

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500002811.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000357.html


Probleme der Sicherheit, die sich hier ergeben, die teilweise weit über das hinausge-

hen, was wir bisher an Gefahren für den Staat kannten; denn das Internet ist noch 

etwas relativ Anonymes, und Sicherheit und Datenschutz im Internet sind Punkte, 

denen Rechnung getragen werden muss. Das tut dieses Gesetz zur Genüge.

Ich glaube, dass gerade die elektronische Form der Datenübermittlung ein Punkt ist, 

dem man hier Rechnung getragen hat; aber auch soziale Netzwerke, Internet-Auftritte 

generell, werden einbezogen. Sicherheitsüberprüfungen sind in regelmäßigen Abstän-

den möglich. – All das gibt das Gesetz her.

Meine Damen und Herren, da das Thema dieses Tagesordnungspunktes die Ände-

rung des Bayerischen Sicherheitsüberprüfungsgesetzes und weiterer Rechtsvorschrif-

ten ist, lassen Sie mich einfach mal etwas umfangreicher auf diese weiteren Rechts-

vorschriften eingehen, weil es dabei um unsere bayerischen Kommunen geht, weil es 

um die Folgen der Corona-Krise geht, weil es darum geht, dass unsere Kommunen 

auch diese Schwierigkeiten, die sich zweifelsohne jetzt ergeben werden, gut meistern 

können.

Das ist ein unwahrscheinlich wichtiger Punkt. Wenn man der Meinung ist – und ich bin 

ein starker Verfechter davon –, dass der Staat sich von unten nach oben aufbaut und 

die Kommunen die tragende Säule des Staates sind, dann muss reagiert werden. Mit 

diesem Gesetz wird auch reagiert.

Meine Damen und Herren, Corona und die Folgen für die kommunale Ebene – das 

heißt sinkende Einnahmen, das heißt wachsende Ausgaben, um diese Krise zu be-

wältigen und die Folgen dieser Krise auch auf kommunaler Ebene in den Griff zu be-

kommen. Das heißt aber auch, dass wir ein Problem haben, wie wir es seit dem Zwei-

ten Weltkrieg nicht mehr hatten: Den Kommunen brechen die 

Gewerbesteuereinnahmen weg.

Wir haben natürlich staatliche Zusagen. Der Bund hat erklärt, dass er helfen wird. Die 

Länder haben erklärt, dass sie helfen werden. Aber als ersten Schritt müssen wir den 
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Kommunen die Möglichkeit geben, den Bürokratismus für das Zustandekommen eines 

Haushaltsplans zu erleichtern; den Bürokratismus, wenn es darum geht, dass die 

Kommunen Gelder bekommen und natürlich überprüft werden muss, inwieweit es in 

welchem Rahmen möglich ist, Kredite aufzunehmen. Man muss den Kommunen 

Wege eröffnen, dass – ohne dass viele dieser Vorschriften zur Geltung kommen – bei 

der Genehmigung des Haushaltsplans von dem einen oder anderen abgewichen wer-

den kann, dass es leichter gemacht wird, die Hürden zu umgehen. Das Ganze wird 

natürlich zeitlich begrenzt auf die nächsten zwei Jahre. Dann müssen die Kommunen 

versuchen, wieder auf den Normalstandard zu kommen.

Das ist heute das Wesentliche dieses Gesetzes. Wir glauben, dass es unwahrschein-

lich wichtig ist, dass Regelungen getroffen werden, um die Kommunen wieder auf 

feste Beine zu stellen. Wir haben kommunalwirtschaftliche Bestimmungen, die dem 

Grundsatz der stetigen Erfüllung der kommunalen Aufgaben dienen. Wir haben die Si-

cherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommunen in Gesetzen geregelt, 

und wir haben eine Vermeidung der Überschuldung der Kommunen geregelt. Das ist 

alles sauber geregelt.

Aber ich glaube, es ist wichtig, jetzt, in diesen Zeiten, von diesen drei Regeln zwar 

nicht gänzlich abzuweichen, aber den Kommunen Erleichterungen an die Hand zu 

geben. Das haben wir in sehr übersichtlicher und deutlicher Form in diesem Gesetz-

entwurf geregelt.

Das wird mithelfen, dass diese Corona-Krise Kommunen, die sehr stark von Gewerbe-

steuereinnahmen abhängig sind, nicht in den Ruin treiben wird. Ich sage das mal so 

deutlich. Wir haben nun mal ein umlagefinanziertes System, bei dem die Kommunen 

auch für die Landkreise und die Bezirke über die entsprechenden Umlagen mitzahlen 

müssen.

Für viele Kommunen sind die Gewerbesteuereinnahmen die wichtigsten Einnahmen, 

neben der Beteiligung an der Einkommensteuer. Beide können stark in Mitleidenschaft 
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gezogen werden. Ich denke nur an Kommunen, die viele Zulieferbetriebe für die Auto-

industrie haben, die jetzt schon merken, dass die Vorauszahlungen zurückgezahlt 

werden müssen, dass die Hebesätze auf null gesetzt werden; das bedeutet unter Um-

ständen einen totalen Einnahmenverlust bei der Gewerbesteuer.

Deshalb müssen wir diese Erleichterungen für die Kommunen schaffen. Wir bringen 

sie mit diesem Gesetz auf den Weg. Es sieht Ermächtigungen für das Innenministeri-

um vor, diese Möglichkeiten für die Kommunen durch eine Rechtsverordnung ganz 

deutlich aufzuzeigen. Da sind Punkte mit drin, die wirklich sofort wirken können und 

das erreichen, was wir wollen, nämlich dass spätestens bei der Aufstellung der Nach-

tragshaushaltspläne der Kommunen die entsprechende Richtung eingeschlagen wer-

den kann.

Für uns ist es ein ganz bedeutender Schritt, dass man die Vorschriften dort lockert, wo 

es geht, um den Kommunen sofort zu helfen. Da geht es nicht um große Gelder, die 

primär fließen. Das ist eine andere Ebene. Ich habe schon signalisiert, dass dafür 

auch das eine oder andere in Aussicht gestellt worden ist. Sondern es geht darum, 

den Kommunen die Möglichkeit zu geben, leichter an Geld zu kommen und ohne 

große Vorschriften Geld aufnehmen zu können, die Haushalte genehmigt zu bekom-

men und Ähnliches.

Das ist durchaus sinnvoll. Sowohl die Gemeindeordnung als auch die Landkreisord-

nung, die Bezirksordnung, das Prüfungsverbandsgesetz und das Verwaltungsschulge-

setz müssen geändert werden, um überall dort Erleichterungen zu geben, damit die 

Institutionen – von der Schule über die Bezirke, die Landkreise bis zu den Gemeinden 

– in den nächsten zwei Jahren leichtere Bedingungen vorfinden.

Wir werden diesem Gesetz natürlich zustimmen. Dem AfD-Antrag können wir nicht zu-

stimmen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN sowie Abgeordneten der CSU)
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Erster Vizepräsident Karl Freller: Herzlichen Dank, Herr Abgeordneter Hanisch. – 

Als nächster Redner ist Herr Abgeordneter Stefan Löw von der AfD-Fraktion benannt. 

Bitte schön.

(Beifall bei der AfD)

Stefan Löw (AfD): Maske ab! – Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! 

Die Anpassung des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes an die Änderungen im Bundes-

gesetz macht Sinn. Daher unterstützen wir das auch.

Unser Änderungsantrag, der zum Ziel hatte, dass der zu Überprüfende auch Bezie-

hungen zu Organisationen angeben muss, welche zum Beispiel vom Ausland finan-

ziert werden, wurde leider in seiner Bedeutung falsch verstanden. Es wurde kritisiert, 

dass die Kontakte nicht relevant wären. Dem gebe ich insoweit recht, gebe aber zu 

bedenken, dass solche Verbindungen in der Zukunft von Bedeutung sein könnten; 

wenn sich eben erst später herausstellt, dass diese Organisationen Ziele verfolgen, 

welche uns schaden. Das ist eben der große Unterschied zur aktuellen Regelung. Vor-

sorge ist nun mal besser als Nachsorge.

Kritisiert wurde auch, dass die Vereinigungen so unbestimmt seien und die Angaben 

daher ausufern würden. Dem Vorschlag sind wir gefolgt und haben im Ausschuss un-

seren Antrag noch so weit ergänzt, dass das Innenministerium einen Katalog erstellen 

soll, in dem diese kritischen Organisationen enthalten sind, und dass nur diese ange-

geben werden sollen. Das wurde leider ohne Kommentar abgelehnt.

Und nun zum Änderungsantrag der Koalition: Das hat zwar überhaupt nichts mit dem 

Sicherheitsüberprüfungsgesetz zu tun, wird aber zusammen behandelt. Das ist zwar 

zulässig, aber doch ein bisschen ungewöhnlich. Es ist erklärt worden, warum. Es geht 

darum, dass Kommunen zur Bewältigung der Corona-Krise zwei Jahre über ihre Ver-

hältnisse leben dürfen, diese Zeche aber dann innerhalb von zehn Jahren begleichen 

müssen.
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Wir befürchten aber, dass dies bloß den Gemeinden etwas bringt, welche jetzt schon 

finanziell gut dastehen und auch nach der Krise bald wieder gut dastehen werden. 

Kommunen, die aktuell schon eine schwere Situation haben, wird dadurch wahr-

scheinlich nicht geholfen werden können. Deshalb werden wir uns dazu enthalten.

Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Abgeordneter 

Löw, und darf als nächsten Redner den Kollegen Klaus Adelt von der SPD-Fraktion 

aufrufen. – Herr Kollege, bitte schön.

Ich nutze auch heute wieder die Gelegenheit, den Offiziantinnen und Offizianten dafür 

zu danken, dass sie immer für die Hygiene sorgen.

(Allgemeiner Beifall)

Klaus Adelt (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die 

Reform des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes auf Bundesebene im Jahr 2017 hat eine 

Anpassung unseres Landesrechts notwendig gemacht. Dem kommt der Freistaat mit 

diesem Gesetzentwurf nun nach.

Seit der Ersten Lesung hat sich gezeigt, dass das relativ unumstritten ist; die vorge-

schlagene Aktualisierung ist richtig und notwendig. Der materielle Geheimnisschutz 

wird erstmals normiert. Die Befragung der Auskunftspersonen aus dem persönlichen 

Umfeld des Mitarbeiters wird abgeschafft. Erklärungen können künftig digital abgege-

ben werden. Außerdem werden die Internetaktivitäten der betroffenen Mitarbeiter 

genau unter die Lupe genommen. Für uns war es auch wichtig – die Vorredner hatten 

diesen Punkt bereits erwähnt –, dass die Meinung des Datenschutzbeauftragten ein-

geholt wird.

Kurz: Der Gesetzentwurf bringt Klarheit und mehr Transparenz und führt zu einer 

deutlichen Verbesserung des Istzustandes. Die SPD-Fraktion wird ihm deshalb zu-

stimmen.
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Dem Änderungsantrag der AfD können wir nicht zustimmen; sicherheitspolitisch ist er 

ohne jeglichen Nutzen.

Zum entscheidenden Punkt: Das ist die Unterstützung der Kommunen mit dem Ände-

rungsantrag der Regierungsfraktionen, obwohl sie eigentlich mit dem Sicherheitsüber-

prüfungsgesetz nichts zu tun haben. Hier wird ein parlamentarisch nicht ganz saube-

rer Trick angewandt. Man hat uns schon einmal so ein faules Ei bei der 

Fortschreibung der DSGVO untergeschoben, indem dann das PAG dringend gemacht 

wurde. Das hat unsere Zustimmung nicht gefunden. Heute ist das anders; denn es ist 

wichtig, dass noch vor der Sommerpause dringend notwendige Erleichterungen für die 

Städte und Gemeinden beschlossen werden.

Die Vorredner haben es ausgeführt: Die Hütte brennt in ganz Bayern. Wir müssen das 

Feuer jetzt löschen und nicht erst die Bedienungsanleitungen anpassen. Unsere Kom-

munen stehen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht nur an vorderster 

Front, sondern sie sind auch finanziell stark unter Druck geraten. Bis zur Hälfte der 

Gewerbesteuereinnahmen – in manchen Gemeinden ist es sogar mehr – sind wegge-

brochen; Ähnliches ist beim Anteil der Einkommensteuer zu erwarten. Es fehlen auch 

Einnahmen aufgrund der Schließung von Schwimmbädern und Bibliotheken.

Etwas ist allerdings noch weitaus wichtiger, und die "Bayerische Staatszeitung" hat am 

Wochenende darauf hingewiesen mit dem Satz: Firmenpleiten verhindern; die säumi-

ge Zahlungsmoral der öffentlichen Auftraggeber. – Das heißt, die Kassen sind leer, 

und wir müssen bei den Kassenkrediten dringend handeln. Reagieren wir jetzt nicht 

schnell, gibt es eine Pleitewelle nicht nur bei den Unternehmen, sondern auch bei den 

Kommunen.

Eine Konjunkturankurbelung durch Kommunen mit einer Haushaltssperre geht wohl 

nicht. Die Bundesregierung hat das erkannt, allen voran Finanzminister Olaf Scholz 

zusammen mit den Ministerpräsidenten. Gewerbesteuerausfälle werden ersetzt, und 

es werden Investitionen in Schulen, Kitas und Sporteinrichtungen ermöglicht. Ganz 
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wichtig für die großen Städte ist auch die Übernahme der Kosten der Unterkunft. In 

den Städten mit großen sozialen Herausforderungen sind die steigenden Sozialetats 

für schwindende Kassenbestände verantwortlich.

Das betrifft aber nicht nur die Gemeinden, sondern auch die Bezirke und die Landkrei-

se. So sollen Abweichungen von den Haushaltsgrundsätzen zugelassen werden: Kas-

senkredite – ich habe sie bereits erwähnt – sind gerade für viele junge Bürgermeister 

oftmals ein Damoklesschwert; Haushaltsgenehmigungen erleichtern, Rückzahlung 

aufgenommener Kredite bis 2023 – das Ganze begrenzt auf die Haushaltsjahre 2020 

und 2021. Ich hoffe auch, dass das drohende Schwert der Rechtsaufsicht stumpf ist.

Die im Ausschuss angesprochene Problematik der dauernden Leistungsfähigkeit kann 

man hier in der Kürze der Zeit mit Sicherheit nicht lösen.

Wir begrüßen diese Erleichterungen deshalb uneingeschränkt, allerdings darf es nicht 

dabei bleiben. Die Bundesmittel müssen mit den entsprechenden Landesmitteln er-

gänzt werden, um zu einem echten Aufschwung der Konjunktur zu gelangen. Wer jetzt 

auf Sparsamkeit setzt und wie Joachim Herrmann in der Antwort vom 7. April auf 

meine Anfrage zum Plenum lapidar meint, jetzt müssten alle ihren Gürtel enger 

schnallen, nimmt den Kommunen jeden Spielraum und würgt die Konjunktur ab.

Wir brauchen deshalb einen eigenen Rettungsschirm für bayerische Kommunen. Eine 

einfache Lösung wurde vom Deutschen Städte- und Gemeindebund vorgeschlagen, 

der gefragt hat: Warum verzichtet der Freistaat in 2020 und 2021 denn nicht auf die 

Gewerbesteuerumlage? – Das wäre eine direkte Hilfe.

Warum legt der Freistaat nicht selbst noch einmal ein Konjunkturpaket auf, einen Inno-

vationsturbo für den ländlichen Raum? – Wir diskutieren morgen über die RZWas. Das 

ist eine gute Gelegenheit, die Kommunen mit Mitteln auszustatten, denn das führt zu 

mehr Investitionen und zu einem höheren Umweltschutz.
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Unsere Städte und Gemeinden brauchen Hilfe, und zwar jetzt. Wir werden dem Ge-

setzentwurf und dem Änderungsantrag zustimmen, den Änderungsantrag der AfD hin-

gegen ablehnen. – Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Abgeordneter 

Adelt. – Als nächsten Redner darf ich Herrn Abgeordneten Alexander Muthmann von 

der FDP-Fraktion aufrufen. Herr Kollege Muthmann, Sie haben das Wort.

Alexander Muthmann (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Zur Frage der Sicherheitsüberprüfung will ich mich gar nicht weiter äußern; 

denn wir sind uns im Kern und in der Bewertung vollständig darüber einig, dass das 

eine angemessene Antwort auf die Herausforderungen und Möglichkeiten des Jah-

res 2020 darstellt. Ich will ausschließlich über den Änderungsantrag sprechen, der 

sich mit den kommunalen haushaltsrechtlichen Vorschriften befasst. Auch bei der 

Frage, ob wir angesichts der gesamten finanziellen Situation der kommunalen Haus-

halte reagieren müssen, sind wir uns völlig einig.

Sind Erleichterungen im Bereich der kommunalen Haushaltsführung notwendig? Wäre 

es beispielsweise richtig und wichtig, hier auf den Vorrang alternativer Lösungen, 

bevor Kredite aufgenommen werden können, zu verzichten? – Ja, natürlich; wir kön-

nen den Kommunen jetzt nicht abverlangen, auf der Einnahmenseite zunächst um zu-

sätzliche Einnahmen zu ringen oder zu schauen, ob man die Hebesätze erhöhen 

könnte und derlei mehr, das im klassischen Geschäft auch bekannt und richtig ist und 

sich bewährt hat. Natürlich muss man reagieren. Die Frage ist aber – wir haben das im 

Innenausschuss auch schon diskutiert –, ob das ein Geschäft der Exekutive ist oder 

ein Geschäft, dem der Gesetzgeber nachzugehen hat. Die Vorredner haben da und 

dort den Eindruck erweckt, als würden wir in dieser Hinsicht Entscheidungen treffen. 

Das tun wir aber nicht. Wir ermächtigen die Exekutive; wir ermächtigen die Staatsre-
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gierung, hier jetzt Veränderungen durchzuführen. Das ist aber unsere Verantwortung, 

und das ist unser Geschäft.

Das ist nicht nur eine Aussage aus der Opposition, sondern das ist Rechts- und Ver-

fassungslage. Artikel 80 des Grundgesetzes macht das für bundesgesetzliche Er-

mächtigungen ausdrücklich deutlich. Das gilt aber ebenso im Verhältnis der Landes-

parlamente zur Exekutive aus ganz allgemeinen rechtsstaatlichen und 

demokratischen Verfassungsgrundsätzen heraus.

Außerdem gilt die Wesentlichkeitstheorie. Danach hat der Gesetzgeber wesentliche 

gesetzliche Regelungen zu treffen und sie nicht auf die Exekutive zu übertragen.Aber 

wenn er dies schon tut, dann hat er sehr präzise Inhalte, Zweck und Ausmaß der Re-

gelungen festzulegen. Blankoschecks sind auch in diesem Zusammenhang unzuläs-

sig. Um ein Bild zu wählen: Was wir hier und heute tun, ist etwa so, wie wenn man 

eine Vollmacht unterschreibt und es letztlich dem Bevollmächtigten überlässt, welche 

Vollmachten er da nachträglich ergänzt. Das geht nicht, und das können wir uns an 

dieser Stelle nicht gefallen lassen.

Herr Staatsminister Herrmann, ich habe keine Zweifel, dass Sie in Ihrem Haus die 

Dinge redlich, nach bestem Wissen und Gewissen und unter Würdigung der kommu-

nalen Bedürfnisse in Verordnungen kleiden. Ich glaube aber, das ist nicht das Ge-

schäft des Innenministeriums, auch nicht in Abstimmung mit dem Finanz- und dem 

Wirtschaftsministerium, sondern das wäre unser Geschäft, insbesondere in den we-

sentlichen Fragen. Wir haben, da wir es nicht genau wissen, im Innenausschuss vor 

allem die Frage gestellt: Wie wird die Verordnung aussehen? Was wird insbesondere 

beim ersten Punkt, in dem es um Ausnahmen von der dauernden Leistungsfähigkeit 

geht, alles geregelt? Als Antwort dazu haben wir erhalten: Das ist noch in der Ressort-

abstimmung. – Ich bezweifle nicht, dass dieses Anliegen in den Ministerien sorgfältig 

behandelt wird. Aber wir sollen hier und heute die Staatsregierung ermächtigen, ge-

setzgeberische Tätigkeiten in erheblichem Umfang und mit großer Bedeutung für die 

Kommunen auszuführen, ohne zu wissen, wie weit das gehen kann. Das ist der 
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Grund, weshalb wir nicht zustimmen werden; denn wir bezweifeln, dass das verfas-

sungskonform und Sache der Exekutive ist, sondern wir glauben, dass wir uns diesen 

ganz zentralen Fragen hier stellen müssen.

In Bezug auf Artikel 120a der Bayerischen Gemeindeordnung – bei den Landkreisen 

und Bezirken ist es ähnlich, aber Pars pro toto – sind die Punkte 2 bis 11 des Ände-

rungsantrags zum Gesetzentwurf, die wir auch beschließen sollen, weitgehend erklär-

bar. Aber die zentrale Frage betrifft die vorübergehende Abweichung von einer dau-

ernden Leistungsfähigkeit. Wie soll das gehen, von einer dauernden 

Leistungsfähigkeit abzuweichen? Entweder ist die dauerhafte Leistungsfähigkeit vor-

handen, oder sie ist nicht vorhanden. Wir müssen in diesen Zeiten reduzierter Einnah-

men und vielleicht zusätzlicher Ausgaben die Begrifflichkeit ein Stück weit anpassen. 

Wenn die Einnahmen weniger werden, muss die Leistungsfähigkeit möglicherweise 

ein bisschen anders bewertet werden. Aber wir halten es im Kern für falsch und für ge-

fährlich, da Abstriche gesetzlicher Art zu machen. Das ist mit uns nicht zu machen.

Ich bitte um Verständnis, dass wir aus diesen grundsätzlichen Erwägungen – denn es 

ist unser eigenes Geschäft – diesem Änderungsantrag nicht zustimmen werden.

(Beifall bei der FDP)

Erster Vizepräsident Karl Freller: Vielen Dank, Herr Abgeordneter Muthmann. – Nun 

hat der Bayerische Staatsminister des Innern ums Wort gebeten. Es sei ihm gerne ge-

währt. Bitte schön, Herr Staatsminister Herrmann.

Staatsminister Joachim Herrmann (Inneres, Sport und Integration): Herr Präsident, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir beraten heute abschließend gesetzliche Neuerun-

gen des Bayerischen Sicherheitsüberprüfungsgesetzes. Ich bin sehr dankbar, dass es 

im Hohen Haus offensichtlich auf eine so breite Zustimmung stößt. Damit wird das 

Bayerische Sicherheitsüberprüfungsgesetz weitgehend an das Bundesrecht ange-

passt. Um das Verfahren der Sicherheitsüberprüfung zu vereinfachen, soll, wie hier 

bereits angesprochen wurde, die betroffene Person zukünftig ihre Zustimmung zur Si-
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cherheitserklärung auch elektronisch erteilen können. Zur Erhöhung der Transparenz 

des Verfahrens soll generell eine Unterrichtung der betroffenen Person durch die zu-

ständige Stelle erfolgen.

Aufgrund der stark gewachsenen Bedeutung von sozialen Netzwerken und Internet-

präsenzen sollen in erforderlichem Maß Angaben zu den Adressen eigener Internet-

seiten und Mitgliedschaften in allgemein zugänglichen sozialen Netzwerken im Inter-

net, einschließlich der zur Identifizierung erforderlichen Nutzernamen, bei allen 

Überprüfungsarten angegeben werden. Hiervon umfasst sind nur die allgemein zugän-

glichen Inhalte im Netz, die die betroffene Person öffentlich sichtbar preisgibt. Durch 

die Aufnahme des Kriteriums der Erforderlichkeit in den Gesetzestext wird den Vorga-

ben des Datenschutzes Rechnung getragen.

Auch soll die regelmäßig alle fünf Jahre durchzuführende Aktualisierung durch die 

Möglichkeit erneuter Überprüfungsmaßnahmen aufgewertet und die alle zehn Jahre 

anstehenden Wiederholungsüberprüfung auf alle Überprüfungsarten ausgeweitet wer-

den. Dies alles sind wichtige Bausteine, um unser Bayerisches Sicherheitsüberprü-

fungsgesetz auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen und es als wichtiges Mit-

tel zur Erreichung eines angemessenen Sicherheitsniveaus in unseren hochsensiblen 

Betätigungsfeldern zu stärken.

Der Änderungsantrag der AfD führt nicht weiter und sollte deshalb bitte abgelehnt wer-

den.

Schließlich zum Änderungsantrag von CSU und FREIEN WÄHLERN, mit dem kom-

munalwirtschaftliche Erleichterungen an dieses Gesetz angehängt werden. Das hat in 

der Tat mit dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz nichts zu tun. Aber nur mit diesem 

Verfahren wird ermöglicht – das sollte nicht verschwiegen werden, lieber Herr Kollege 

Muthmann –, dass das Gesetz so schnell in Kraft treten kann und die Ausführungsver-

ordnung sofort, also noch vor der Sommerpause, erlassen werden kann. Damit kön-

nen die Kommunen bereits sofort Klarheit bekommen, wie zum Beispiel ein Nach-
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tragshaushalt gestaltet werden kann. Wenn wir diesen Verfahrensweg nicht gewählt 

hätten, würde das alles erst im September oder Oktober, also im Herbst, stattfinden, 

sodass die Kommunen bei der Erarbeitung der Nachtragshaushalte noch immer keine 

Klarheit hätten.

Ich bin deshalb ausdrücklich dankbar dafür, dass dieser Verfahrensweg hier im Parla-

ment eine breite Mehrheit gefunden hat und dass nicht nur die beiden Regierungsfrak-

tionen, sondern auch die SPD und die GRÜNEN ihre Zustimmung zum Gesetzentwurf 

signalisiert haben.

Der Gesetzentwurf sieht für unsere Kommunen eine ganz wesentliche Erleichterung 

vor. Wir spüren alle, wie unsere Kommunen im Moment an die Grenzen ihrer finanziel-

len Möglichkeiten stoßen. Der Bund hat entsprechende Steuerausfälle zu verzeich-

nen. Auch die Länder haben Steuerausfälle zu verzeichnen, ebenso die Kommunen. 

Nun müssen wir mehr Spielraum schaffen. Ich kann Ihnen versichern, dass wir die 

Verordnungsermächtigung unverzüglich nutzen werden, aber natürlich inhaltlich mit 

Augenmaß vorgehen werden.

Herr Kollege Adelt, nicht ganz verstanden habe ich Ihre Ausführungen betreffend 

meine Antwort bezüglich Ihrer Anfrage zum Plenum anlässlich der Plenarsitzung am 

1. April.

(Klaus Adelt (SPD): 7. April! Das war kein Aprilscherz!)

– Das war kein Aprilscherz. – Ich habe Ihnen jedenfalls schon Anfang April umfassend 

geantwortet und darauf hingewiesen, wie umfangreich die Staatsregierung den Kom-

munen hilft. Sie tun hier so, als würden wir uns hier nur mit Verfahrensänderungen be-

schäftigen. Sie wissen, dass wir in diesem Jahr mit über 10 Milliarden Euro ohnehin 

den höchsten kommunalen Finanzausgleich haben, den es in der Geschichte Bayerns 

jemals gegeben hat. Obwohl natürlich auch der Freistaat Bayern erhebliche Steuer-

ausfälle zu verzeichnen hat, wird zunächst einmal kein Cent gekürzt – im Gegenteil. 
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Der Finanzminister hat die Auszahlung der Mittel an die Kommunen sogar beschleu-

nigt, vorgezogen und so die Liquidität der Kommunen deutlich verbessert.

Darüber hinaus gibt es die Entscheidung auf Bundesebene, dass der Bund im Zusam-

menwirken mit den Ländern bereit ist, den Kommunen erhebliche Teile der Gewerbe-

steuerausfälle zu erstatten. Über die Details laufen im Moment die Verhandlungen. 

Auch das ist eine ganz starke Leistung. Union und SPD haben das auf Bundesebene 

gemeinsam auf den Weg gebracht. Sie sollten also jetzt wahrlich nicht versuchen, den 

Eindruck zu erwecken, als würden wir hier nur ein Verfahren ändern und ansonsten für 

die Kommunen nichts tun. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben auch in Bayern Rie-

senprogramme zur Unterstützung der Kommunen auf den Weg gebracht. Die baye-

rischen Kommunen stehen stärker da als alle anderen Kommunen in Deutschland.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)

In der Summe nochmals herzlichen Dank für die konstruktive Beratung in den Aus-

schüssen. Ich bitte Sie nun um Unterstützung der beiden Vorhaben auch hier im Ple-

num: des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes und der Neuregelungen in der Gemeinde-

ordnung, in der Landkreisordnung und in der Bezirksordnung.

(Beifall)

Erster Vizepräsident Karl Freller: Herr Staatsminister, ich bedanke mich, bitte Sie 

aber, am Rednerpult zu bleiben. – Herr Abgeordneter Muthmann hat um eine Zwi-

schenbemerkung gebeten. Bitte schön.

Alexander Muthmann (FDP): Herr Minister, ich wollte auf Ihr Argument eingehen, wo-

nach wir bis September oder Oktober hätten warten müssen, wenn der Landtag das 

nicht heute beschließen würde. Der Sitzungsplan des Bayerischen Landtags liegt vor 

und ist mir bekannt. Für die FDP-Fraktion möchte ich darauf hinweisen, dass wir zu 

zusätzlichen Sitzungen bereit wären. So könnten coronabedingt eilige Entscheidungen 

schnell getroffen werden. Dass die Staatsregierung permanent außertourlich tagt, ist 
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bekannt. Auch der Landtag könnte dies tun und wäre dazu bereit. Ich halte ihn auch 

für dazu verpflichtet. Das Argument der Sitzungsplanung als Begründung dafür anzu-

führen, warum der Landtag das Gesetz nicht selbst erlassen kann und die Sache mit-

tels Verordnung eilig erledigt werden muss, ist zu wenig. Ihre Argumentation wollte ich 

nicht unwidersprochen stehen lassen.

(Beifall bei der FDP)

Staatsminister Joachim Herrmann (Inneres, Sport und Integration): Herr Kollege, es 

ist sehr nett, dass Sie das nicht unwidersprochen lassen wollten, aber Sie haben einer 

Sache widersprochen, die ich überhaupt nicht gesagt habe. Ich habe auf den Verfah-

rensschritt hingewiesen. Die beiden Regierungsfraktionen haben das Anliegen im 

Rahmen eines Änderungsantrags zum laufenden Gesetzgebungsverfahren einge-

bracht.

Sie haben aber noch eine andere Frage aufgeworfen. Sie meinen, dass alle Details, 

die in den Verordnungen geregelt werden sollen, im Gesetz generell geregelt werden 

sollen. Nachdem Ihnen das offensichtlich so am Herzen liegt, sage ich Ihnen hierzu 

gerne noch einen Satz: Lieber Herr Muthmann, wir haben bisher klare Vorgaben in der 

Gemeinde-, Landkreis- und Bezirksordnung. Die Details sind bisher auch in einer Ver-

ordnung geregelt. Es ist nicht so, dass bisher alle Details im Gesetz stehen. Aber es 

gibt ein paar Vorgaben, die stehen im Gesetz. Ohne Änderung des Gesetzes könnten 

wir in der Verordnung, im Vollzug, seitens der Kommunalaufsicht, des Innenministe-

riums und der Regierungen die Sache nicht großzügig handhaben. Wir könnten das 

Ganze nicht so großzügig handhaben, wie das ganz offensichtlich auch aus Sicht der 

kommunalen Spitzenverbände in der jetzigen Situation notwendig ist. Deshalb werden 

die engen Vorgaben, die im Gesetz stehen, gelockert. Damit wird die Möglichkeit ge-

schaffen, dass die ohnehin bestehenden Verordnungen zur Ausführung angepasst 

werden können. Dies ist keineswegs eine Reduzierung dessen, was das Parlament 

regelt. Insofern darf ich Ihrer vorherigen Argumentation mit Inhalten, die ich gar nicht 
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gesagt habe, meinerseits deutlich widersprechen und nochmals um Zustimmung bit-

ten.

(Beifall bei der CSU)

Erster Vizepräsident Karl Freller: Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Damit ist 

die Aussprache geschlossen, und wir kommen zur Abstimmung.

Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf der Staatsregierung auf Drucksa-

che 18/7734, der Änderungsantrag der AfD-Fraktion auf Drucksache 18/7982, der in-

terfraktionelle Änderungsantrag auf Drucksache 18/8426 sowie die Beschlussempfeh-

lung des federführenden Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und 

Sport auf Drucksache 18/8898 zugrunde.

Vorab ist über den von den Ausschüssen zur Ablehnung empfohlenen Änderungsan-

trag der AfD-Fraktion auf Drucksache 18/7982 abzustimmen.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Änderungsantrag der AfD-Fraktion zustim-

men möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die AfD-Fraktion. Gegen-

stimmen! – Das sind die Fraktionen der CSU, der GRÜNEN, der FREIEN WÄHLER, 

der SPD und der FDP sowie der Abgeordnete Plenk (fraktionslos). Stimmenthaltung-

en? – Keine. Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt.

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Gesetzentwurf. Der federführende Aus-

schuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport hat zum Gesetzentwurf 

unter Berücksichtigung des interfraktionellen Änderungsantrags in einer Zweitberatung 

Zustimmung zum Gesetzentwurf und zu den hierzu vorgeschlagenen Änderungen 

empfohlen. Der endberatende Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen 

und Integration empfiehlt ebenfalls Zustimmung mit diesen Änderungen. Darüber hin-

aus schlägt er vor, in Artikel 40 betreffend die Übergangsregelungen, die notwendigen 

Daten einzufügen und in § 9 Satz 1 als Datum des Inkrafttretens der Änderungen zum 

Sicherheitsüberprüfungsgesetz den "1. September 2020" sowie in Satz 2 als Zeitpunkt 
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des Inkrafttretens der übrigen Änderungen den "1. August 2020" einzufügen. Im Ein-

zelnen verweise ich hierzu auf Drucksache 18/8898.

Wer dem Gesetzentwurf mit diesen Änderungen zustimmen will, den bitte ich um das 

Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der FREIEN WÄHLER, der GRÜ-

NEN, der AfD und der SPD sowie der Abgeordnete Plenk (fraktionslos). Gegenstim-

men! – Das ist die Fraktion der FDP. Stimmenthaltungen? – Keine. Damit ist das so 

beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge-

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher 

Form durchzuführen. – Widerspruch erhebt sich nicht. Wer dem Gesetzentwurf seine 

Zustimmung geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Das sind die Frak-

tionen der CSU, der FREIEN WÄHLER, der GRÜNEN, der AfD und der SPD sowie 

der Abgeordnete Plenk (fraktionslos). Gegenstimmen bitte ich auf die gleiche Weise 

anzuzeigen. – Das ist die Fraktion der FDP. Stimmenthaltungen? – Keine. Das Gesetz 

ist damit angenommen. Es hat den Titel: "Gesetz zur Änderung des Bayerischen Si-

cherheitsüberprüfungsgesetzes und weiterer Rechtvorschriften".

Mit der Annahme des Gesetzentwurfs in der soeben beschlossenen Fassung hat der 

Änderungsantrag von Abgeordneten der CSU-Fraktion und der Fraktion FREIE WÄH-

LER auf Drucksache 18/8426 seine Erledigung gefunden. Das Hohe Haus nimmt 

davon Kenntnis.
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